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Anerkennung einer Steuerberotungsgesellschoft

Einer Sieuerberotu ngsgesel lschoft, d ie von einem Berufsverbo nd g eg rü n-

det wird, um die bisher von diesem seinen Mitgliedern geleisiete Steuer-

berotungsiötigkeit zu übernehmen, ist die Anerkennung zu versogen.
(BFH Ud.v.]4.3.1989 - Vll R 46/88, Sreuer-Telex 22331

Verschwiegenheitspflicht im Kon ku rs des Mo ndo nten

Zur Entbindung des früher für den Gemeinschuldner tötigen Anwolts von

der Schweigepflicht genügt es nicht, wenn nur der verbliebene Rest-

vorsto n d u nd der Kon ku rsvewo lter enisprechende Verschwiegen heits-

entbindungserklörungen obgeben. Solche Erklörungen müssen vielmehr
von sömtlichen Orgonmitgliedern obgegeben werden.
(OLG Fronkfurt Urt.v.6.4.l9BB - 19 U137/86, WM 1989,llzll

Berufsbezeich nun g,,Steuerberote/' im H o n delsregister

Die Berufsbezeichnung,,Steuerberoter" des Prokurisien einer Steuer-

beroiungsgesellschoft ist in dos Hondelsregisier einzutrogen. $40 Nr.4
und $43 Nr.5 HRV stehen der Eintrogungsföhigkeit nicht entgegen.
(LG Augsburg Beschl.v.23.3.l9B9 - 3 HK T 215/89 rkr., WM 1989,1099: StB 89,1931

Steuergeheimnis im Kündigungsschutzprozeß

Wird einer in einer Steuerberoterproxis ongestellten Buchholterin wegen
behoupteter Fehlleistungen ordentlich banr. oußerordentlich gekündigt,
so hot der Arbeitgeber die Fehlleistung zu belegen, ohne sich ouf dos
Steuergeheimnis seiner Mondonten berufen zu können. Die Normen über
die Strofborkeit einer Verletzung des Steuergeheimnisses sind nicht
geeignet, die ousdrÜcklich in $l Abs. 2 solz 4 KSchG ongeordnete
Dorlegungs- und Beweislostverteilung zu öndern, zumol dem Arbeitgeber
durch Einholung von Einverstöndniserklörungen seiner Mondonten der
Vortrog detoillierter Pflichtverletzungen in einer gegebenenfolls ($52

Solz 2 ArbGG) nichi öffentlichen Sitzung des Arbeitsgerichts möglich
wöre.
{ LAG Niedersochsen U rt. v. 15. 3. 1988 - 2 Sa 1109 / 87, NWB 1988, 1903)
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: Folgeschöden
: Kopitolonloge
: Koufvertrog
: Konkurs
: Verlust der Zb-AfA
: Zohlung d. Steuer

Veriöhrung, Schodenersotzonspruch
{551o WPOI
- vorvertrog licher Regreßonspruch

- Steuerberotung d.,,N u r-Wirtschoftsprüfer"

Verlöhruns (S638 BGB)

- Mongelfolgeschoden

Verlöhrung, $852 BGB, 82 KO
- Kenntnis des Vertreters

- Veriöhrungshemmung, $ 852 Abs. 2 BGB
:,,Einschlofen" von Verhondlungen
: Meinungsoustousch

Verschulden

- durch Kollegiolgerichtsentscheidung

Verschwiegenheit
- Konkurs d. Mondonten

- im Kündigungsschuizprozeß

Versicherungsschutz

- Anerkenntnisverbot

- Anzeigepf lichtverletzung

- Bindungswirkung d. Hoftp{lichturteils

- wissentl. Pf lichverletzung
: verdeckte Provisionsonnohme
: Zohlung vor Fölligkeit

- Relevonzrechtsprechung

- Trennungsprinzip Hoftpf licht-/Deckungsproze0

- Treuhondtötigkeit

- Veriöhrung, S12 WG
Vollmocht
- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung

Vorvertro g licher Reg reßonspruch

- Veriöhrung des -
Weltbewerbsverbot
- Sittenwidrigkeit

- noch Ubertrogung d. Proxis

Wiedereinsetzung
- Büroversehen d. Stb/Wp/RA
: Hilfskrafte
: Nichtobgobe eines Schri{tsotzes

- Fristenkonirolle
: Anweisung on Bürokroft
: im Arbeitsgerichtsverfo h ren
: Brief umschlog, Zustellungsdotum
: Form d. Fristnotierung
: Fristenkontrollbuch

- Fristwohrung
: durch Hilfskröfte

- Gloubhoftmochung
: eidesstottl. Versicherung

Wi*schoftsprüfer
- Befongenheit, S3l9 HGB

- Verdocht d. Vermögensverfolls

Wp-GmbH
- Durchgriffshoftung d. Geschöftsführers

Zurückbeholtungsrecht
- on Arbeitsergebnissen

- Beweislosl

- on DATEV-Doten

- on Houptobschlußübersicht und
Um buchungsliste

- Konkurs des Mondonten

Zustellung

- on SiB oder Mondonien

BGH v. 19.3.1987 - |XZR166/86

BGH v. 10. 8.1987 - NotZ 4/87
: NJW l9BB,20B

BGH v. 13.l.l9BB - lVoZBl3/87
BGH v. 28.1.1988 - lXZRl02/87
:WM1988,472
BGH v. 3.2.1988 - lVo ZR 196/86
: StB l9BB, 312

BGH v. 11. Z. 1988 - ll 7R 232/87
: BB l9BB,1992
: NJW 1989,293
:WuB IVA 9276BGB l.BB Huff
: ZIP 1988, l58l
: WM l9BB, 1535
: Jub1989,324
BGN v.27.9.1988 - lX ZR 4/88

: EWiR $676 BGB 2/88,11,91 {Medicus)
:ZtP 1988,1464
: WM 1988, 1685
: NJW-RR 1989,150

BGH v.28.9.1988 - lVo ZR45/87
: VersR 1988,1275: WM 1988, 1636
:WuB IVA 96751,89r Sturmhoebel

BGH v. lB.l0.l9BB - Xl ZR l2lBB
: VersR 1989,375

BGH v. 20. i0.1988 -Vll7R219/87
:ZlP 1988,1573
: WM l9BB, 1B3l
: WuB I G Z lmmobilienonlogen 3.89 v. Heymonn
: NJW 1989,894

BGH v.25.10.1988 - XIZR 3/BB
: WM l9BB, 1755
:ZlP 1988,t474
:BB19BB,2428
: EW|R S67 BGB i/89,33 Keller
: WuB lV A $ 662 BGB 1.89 Sturmhoebel
: DSIR 1989, 259

BGH v. l0.ll.l9BB - lX ZR 3l/BB
: WM 1988. 1853

BGH v. 13.12.1988 - lXZR26/88
: INF 1989,166
: StB 1989, 122

BGH v. 15.12.1988 - lX ZR 33/88
BGH v.20.12.1988 - lX ZR 88/88
: WM 1989,450

9GNv.21.12.1988 - Vlll ZRB4/BB

BGH v. 21.12.1988 - VlllZB 35/88
BGH v. 26.1.1989 - Xl ZR 8l/88
BGH v. 14.2.1989 - Xl ZR l4lBB

BoyOLG Beschl.v. 17.9.1987

- BRes.3 276/87
: AG l9BB, lB

OLG Celle v. 12.l0.l9BB - 3 U 278/87

OLG Düsseldorf v.26.5.1987 -21U 259/86
OLG Düsseldorf v. 27.9.1988 - 4 U 245 / 87
OLG Düsseldorf v. 28.11.1988 -18W 62/88
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89,145
89, 28

89, 89

B? r33

82 r33

89,104

B? 50
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89, 5r
89,2, 5t

89,145

89, IB7
89,187

89,166

89,166
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89, 72,122

89,145
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89, 109
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Hoftung des Steuerberolers
- Versendung von Rundschreiben on Mondonten
- Pflicht zur Kenntnisnohme

- Anmerkung
(oLG Homm Ufi.v.28.4.1989 - 25 U 253188)

B4

84
89
B9

Leitsötze (d.Verf.),

l. Rundschreiben des Steuerberoters müssen vom Mondonten nicht
gelesen werden (bestr. o.A. BGH Gll9B7,lB0 : VersR 87,688:
WM BZ 723; LG Tübingen DSIR ZB, 624; lG Koln DSIR 85, 354).

2. Die Nichtbeochtung von StB-lnformotionsbriefen begründet nichi den
Einwond des Mitverschuldens des Mondonten.

Zum Sochverholt:

Der Steuerpflichtige hotte versöumt, rechtzeiiig einen Antrog ouf lnvesti-

tionszuloge für l9B3 zu stellen. Die Hoftung des Steuerberoters wor dem
Grunde und der Höhe noch unstreitig. Offen wor die Froge, ob dem

Mondonten gegenüber der Einwond des Mituerschuldens bei der Ver-

söumung der Frist erhoben werden konnte. Der Steuerberoter hotte in
einem Rundschreiben über okiuelle Frogen des Steuerrechts ouf den
Term in zu r Stel I u n g des I nvesiitionszu lo gen o niro gs h in gewiesen.

Aus den Gründen:

Die Berufung des Beklogten istzulössig ober nicht begründet. Die Klögerin
hotte oufgrund des zwischen den Porteien bestehenden Vertrogs
Anspruch ouf individuelle Beorbeitung ihrer konkreten Steuerfrogen.
Allgemein geholtene Rundschreiben, in denen generell ouf oktuelle
Entwicklungen im Steuerrecht hingewiesen wird, können den Beklogten
nicht entlosten. Derortige Rundschreiben sind für den Mondonien keine

follspezifische lnformotion. Die meisten Mondonten dürFten derortige
Mitteilungen ungelesen wegwerfen. Keinesfolls sind sie unterdem Aspekt
eines eventuellen Miverschuldens geholten, derorlige Rundschreiben
doroufhin durchzulesen, ob sich dorous für ihren Foll etwos Konkretes

ergibt. Uberdies zeigt gerode dos konkrete Rundschreiben, doß der
Beklogte über den Anirogstermin Bescheid wuDte, womit die Klögerin
dorouf vertrouen durFte, erwerde ihn einholten. Alles ondere liefe ouf eine
Pflicht der Klögerin hinous, den Beklogten dorouf hinzuweisen, sich on
seinen eigenen Roi zu holten, wos offenkundig nicht erwortei werden
konn.
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Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl ll/89 Mondontengelder
- Anderkonto des Notors

- Verrechnung mit Gebührenforderung

Mondontenunterlogen
- Beweislost d. Ubergobe

- Rückgobe der -
Miwerschulden
- Risiken bei Kcpiiolbeieiligung

- Rundschreiben d. StB

- überlegene Sochkunde d. StB.

Nochbesserung

- Kosten der -, $ 633 Abs. 3 BGB

Notor
- Anderkonto

- Belehrungsp{licht
: über Versteuerung eines Spekulotionsgewinns

- Dorlehensouszohlung ohne ersirongige
Grundschuld

- Eigenverontwortlichkeit

- Erteilung einer vollstreckboren Ausfertigung
: Prüfung moterieller Frogen

- Hinzuziehung von Mitorbeitern

Proxiswert
- Abschreibung eines erworbenen -
- 10iöhrige Umsoizbeieiligung, Bewertungsrecht

Prospehhoftung
- d. Treuhönders

- Veriöhrungsbeginn

Provisionsgeschöfte

- Versicherungsschutz

Rechtsonwolt

- Fristenkontrolle, Arbeitsgerichtsverfohren

Rechtsbeistond

- Konkurs des -
- Sozietöt mit Anwoltsnoior

- Zuverlossigkeit

Rechtsberotung/Rechlsbesorgun g

- Geschöftsmößigkeit

- Kreditberotung

- Pflicht zur Hinzuziehung eines RA

- Sonierungsverhondlungen

- durch Steuerberoter 89, I

- durch Wirtschoftsprüfer
: Abfossung d. Koufuertroges
: Verkoufsverhondlungen

Rundschreiben d. StB

Sochwolterhoftung

Sochverslöndiger
- Abweichung von Sochverstöndigengutochten

Schoden

- Anlogeberotung

- Anwoltskosten b. Abfindungsvergleich

- bei Fomilienuniernehmen

- Geldbuße/-stroie

- erstrongige Grundschuld

- bei verbundenen Unternehmen

- unrechtmöfl iger Vermögensvorteil

Sozietöt
- Anwoltsnotor u. Rechtsbeistond

- Außenprü{ung d. unzustöndiges FA

- Gewinnfeststellungsbescheid on einen Sozius

- Gewinnfesistellungserklörung

Sleuerberoter
- Einirogung im Hondelsregister

Steuerberoter-GmbH
- Berufsbezeichnung,,Steuerberoter"

eintrog u ngsfö hig

- eines Beru{sverbondes

Steuerberotungsgesetz

- $23 Abs.3
: Holbtogstötigkeii

- s57
: Wirtscho{tsberotu n g,

An logenem pfeh lu ng

Steuerberotun gsvertrog

- Au{lösung des -
: fristlose Kündigung

- lnholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoien
* Möngelbeseiiigung

- Pflicht zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Steuergestoltungsberotung

- wegen Anderung der Steuerrichtlinien

- Berotung zu gesetzeswidriger Proxis

- Einbringung einer Einzeliirmo in eine GmbH

- unentgeltliches Wohnrecht

Steuerverkürzung, $378 AO
- durch Steuerberoter

Treuhönder

- Anderkonio des Notors

- Bouherrengemeinscho{1 zusto nde gekom mene

09

89, 156 - Belehrung über steuerl. Risiken

89, 172 : Wissensvorsprung d'TH

144
t44
r54
144
r54
145
145

- Honororonspruch d. -
- 

L^i [,{i^.J^^,,^l^^IlÄ^1"^

- Plonungsönderung

- Prospekthoftung d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen

- Schoden

89, 50
89, 72

89, IB4

89, tB9
89,189

89,50, 73
{ts)

89,185
89, 73

89, I 16

89, 50
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89,102
89,102
89, 94

89,122
89, 72

89,144

84

B4

89,
89,

Anmerkung:

Für diese nur ouf einer holben Seite begründete Entscheidung des OLG
Homm gilt der Erfohrungssotz: Ubedreibung veronschoulicht.

Dos Steuerberoiu n gsmo ndot zeich net sich d u rch eine lo n gfristige Zuso m-

menorbeit mit dem Mondonten ous. Höufig kommt es wöhrend des
Mondots zu Anderungen von Steuergesetzen. Der Steuerberoter konn
noturgemöß nicht ieden Mondonten in einem Gespröch dorüber infor-
mieren, doß erz. B. dos Kindergeld nunmehr beim Arbeitsomt beontrogen
soll. Er muß desholb noch Wegen suchen, einfoche, zum Teil ouch bereits
in den Mossenmedien behondelte lnformotionen on den Mondonten
weiterzuleiten. Als ,jlronsporfmittel" bedient er sich hou{ig des Mondon-
tenrundschreibens.

Grundsötzlich konn der Steuerberoter dorouf vertrouen, doß der
Mondont seine Briefe und Rundschreiben nicht wie unbestellte Postwurf-

sendungen vernichtet, sondern sie zur Kenntnis nimmt.

Dies entspricht dem Chorokter des Steuerberotungsmondots - einem ouf
Do uer o n gelegten Verlro uensverhö ltnis m it gegenseitigen lnformotions-
pflichten.

Der Bundesgerichtshof erkennt - im Gegensotz zum OLG Homm - die
Bedeutung von Mondontenrundschreiben on. Er hot in einer Entschei-

dung, die zur Zurückweisung on ein OLG führte, dem Senot oufgegeben
zu prüferr, o[:r die Morrdurtlerrbriele des Sleuerl-rerc;lers die errtsclrei-

dungserheblichen Einzelfrogen konkret ongesprochen hötten (Urt.v.

25. 2.19 87, Gllg B7,l B0 : Vers R 19 87, 688 :WM i 9BZ 7 23 : N JW RR I 98 Z
13771. Der BGH ist demnoch offenkundig derAuffossung, doß Mondon-
tenrundbriefe grundsötzlich nicht ols unerbetene Postwurfsendungen
onzusehen sind, die von den ,,meisten Mondonten weggeworfen
werden'j

Fozil:

Der Steuerberoter schuldet eine konkreie und follbezogene Belehrung.
Diese konn beieinfoch gelogerten Sochverholten ouch - im Gegensotz
zur Auffossung des OLG Homm - in einem Mondontenrundschreiben
erfolgen.

Skepsis istgegenüberden meisten kouflich zu erwerbenden Mondonten-
rundschreiben ongebrocht: Diese stellen in der Regel zu hohe Anforde-
rungen on dos Know-how des Mondonten. Sie sind höufig ouch derortig
umfongreich, doß mon nicht mehr von einer follbezogenen lnformotion
sprechen konn.
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- Versicherungsschutz

Unterschrift

- Honororrechnungen

- Klogeschrilt

Veriührung, $12 VVG
- Beginn

- Veriöhrungshemmung, 512 ll

Veriöhrung,$51 BRAO
- Anologie zu $ 852 Abs. 2 BGB

- Wiederholung der Einrede

Veriöhrung ($68 StBerG, $51 o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

und Veriöhrungsvorschrift {Sekundöronspruch)
: Anloß zur Prüfung u. Belehrung
: Beginn d. Belehrungsp{licht
: keine Belehrungspflicht

- Kenntnis d. Fehlers und d. Veriöhrungsloge

- Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift
: Mondotsende
: Nochbeorbeitungsouftrog on Kollegen
: schuldhofte Verletzung der -

- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Fesisetzungsveriöhrung
: Betriebsprüfung
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Hefr l-ll, i9B9)
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Abfindungsvergleich
- Anwoltskosten

Abtretung
- d. Steuererstottungsonspruchs
: geschöftsmö0ige - $46.4 AO

Allgemeine Auftrogsbedingungen d.Wp
- Ausschlußfrist, $ 9 Abs. 3 Nr. I

Allgemeine Versicherungsbedingungen

- wissentliche P{lichtverletzung

- wirksome Vereinborung

Anderkonto
- des Notors

- Verrechnung mit Gebührenforderung

Anlogeberotung
- lmmobilienkouf l9B0

- Liquiditötsbelostung

- Pflicht zur -
- Prognosen

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Risikobeurteilung d. Anlegers

- Schoden

Auskunftsvertrog
- stillschweigender Abschluß

- Veriöhrung

- Werkvertrog

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspf licht d. SIB/Wp/RA
- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: eigene Sochkunde, Zohnorzl
: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn
: Nochbeorbeitungsouftrog on Kollegen

Berichtigung ($lZ3 1,2 AO)
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z StPO
- Buchholtungsunterlogen

Beweislost, s. ouch Dorlegungslost
- Belehrungsp{licht

- Buchungs{ehler

Bilonzerstellung

- Dritthoftung

- Grundstücksbewertung, ln{ormotion
d. Mondonten

- Tesiot

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdoten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,
s. quch Beweislost

- Buchungs{ehler

DATEV-Doten

- Herousgobepflicht

- Ubertrogung ouf Kollegen

- Vernichiung von -
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89,194
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89, 12

89, 25
89, t25,130
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89,2,36

89, 95

89, 36
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89, 30

Dritfhoftung
- Anwoltsvertrog

- Bilonzerstellung

- Sochwolterhoftung

- ous Testot

Erfolgshonoror

Freie Mitorbeiter
- Abgrenzung Arbeitnehmer

Frislenkontrolle
- Ausgongskontrolle, Fristenkontrollbuch

- Arbeitsgerichtsverfo h ren

- Brief umschlog, Zustellungsdotum

- Form d. Fristnotierung

- Fristenkontrollbuch

- Fristversöum nis, unverschuldete
: Anweisung on Bürokroft
: mündl. Anweisung
: bei Beförderung der Post durch Hilfskrafte

- Nichtobgobe eines Schriftsotzes

Herousgobepflicht d. StB
s. o. Zurückbeholtungsrechf
- d. DATEV-Doien

- Konkurs d. Mondonten

Honororonspruch
- bei Anschlu0konkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen

- Dotenübertrogung, S32 SiBGebV

- Erfolgshonoror

- Gebührenrohmen
: neue Umsotzsteuererklörung

- Gegenstondswert
: Anerkennungsverfohren {.

StB-Gesellscho{t

- Honororyorschu0, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unterschrift

- Pouscholhonoror, $ 14 StBGebV

- Rückforderungsonspruch gBi2 BGB

- Sochverstöndigengutochten

- des Wirtschoftsprüfers
: Anwendung der StBGebV

- Zeitgebühr

lnvestitionszuloge
- für Teilherstellungskoslen

Kousolitöt
- wirtschoftliche Vorteile bei

steuerlichen Nochteilen

Klogeschrift
- ordnungsgem. Unterschrift

Konkursverwolter, Hoftung des

- Betriebsfortführung

- Unterrichtung über wirtschoftl. Loge

- Verteilungsverfohren bei Mosseschuld,
neue Rechtsprechung

Kosten d. FG-Prozesses

- Kostenp{licht d. SrB.

Kündigung des Mondots
- ous wichtigem Grund

lohnsteuerhilfeverein
- Berotun gsstel lenleiter, Steuerfoch gehilfe
: Holbtogstötigkeir, S23 Abs.3 StBerG
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Wettbewerbsverbot bei Ubertrogung
einer Steuerberqlungsprqxis
(OLG KoblenzUrI.v.g.5.l9BB - 5 U 700/BB - StB 1989, 190)
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89,
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89,
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89,145
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Leitsötze:

l. Eine bei der Veröußerung einer Steuerberoterproxis vertroglich ver
einborte örtliche, zeitliche und gegenstöndliche Beschrönkung der
Berufsousübung des Veröußerers, mit dem ihm ein totoles Berufsverbot

ouferlegtwird, ist in der Regel noch $ l3B BGB sittenwidrig und desholb

nichtig.

2. Ein zeitlich unbegrenztes Wettbewerbsverbot konn im lnteresse des

Erwerbers donn noch gerechtfertigi sein, wenn sich der Veröußerer

seine bisherige Berufsousübung ouf bestimmten Tötigkeitsgebieten
(hier' ollgemeine und steuerliche Rechtsberotung) oder ouf bestimmte

Mondontengruppen vorbeholten hot.

Aus den Gründen:

Dos Wettbewerbsverbot verstößt nicht gegen S l3B BGB. Noch herr-

schender Rechtsprechung ist bei einerfreiberuflichen Tatigkeitwie der des

Rechtso nwo ltes, des Wirtschoftsprüfers, o lso o uch des Steuerberoters,

eine vertroglich vereinborfe örtliche, zeitliche und gegenstöndliche

Beschrönkung der Berufsousübung nur in begrenztem Umfong zulössig.

Wettbewerbsklouseln sind donoch nur donn slotthoft, soweit ein schüF

zenswertes Bedrüfnis dofür besteht, den Teil dovor zu schüizen, doß der
ondere die Erfolge seiner Arbeit illoyol verwertet oder sich in onderer

Weise die Freiheit der Berufsousübung mißbröuchlich zunutze mocht
(BGH NJW 1986, 2944, 2945t.

Noch Auffossung des Senots ist dos hier zu beurteilende Wettbewerbs-

verbot zwor einschneidend, ober gerode noch vertretbor. Es ist nicht zu

verkennen, doß insbesondere die fehlende zeitliche Begrenzung des

Verbotes den Verfügungsbeklogten gonz erheblich in seiner Berufsous-

übung einschrönkt. Dos wor hier iedoch zum Schutz der berechiigten

lnteressen des Verfügungsklögers ousnohmsweise erforderlich. Der

Verfügungsbeklogte hotte sich nömlich vertroglich eine Fortsetzung seiner

bisherigen Tötigkeit ouf bestimmten Gebieten ousdrücklich vorbehqlten.

Einen kleineren Kundenkreis betreute er uneingeschrönkt weiier. Ferner

unterhielt er im Nochborkreis ein weiteres Steuerberoterbüro und durFte

ouch im Londkreis B ouf dem Gebiet der ollgemeinen Steuerberotung
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und Rechtsberotung tötig bleiben. Anders ols bei den ublichen Wetf-
bewerbsverboten fiel er olso ols Steuerberoter nichi vollstöndig ous,

sondern blieb im Gebiet des Kreises B douernd weiter prösent. Aufgrund
dieser besonderen Wettbewerbsloge hötte der Verfügungsklöger ohne
ei n zeitl ich u n beg renztes Wettbewerbsverbot kei ne Mög I ich keit g eh o b1

ungestört vom Verfüg u ngsbeklogten den übernom menen Kundensto m m

zu pflegen und neue Kunden zu gewinnen. lmmer hötte die Gefohr einer
Abwonderung der Klientel noch Ende eines zeitlich begrenzten Wett-
bewerbsverbotes zu dem olteingesessenen und mit der örtlichen Kund-

schoft beson d ers vertro uten Verf ü g u n gsbekl o gten besio nden. Bei d ieser

Sochloge erscheint dem Senot ein zeitlich uneingeschrönktes Wettbe-
werbsverbot ousnohmsweise gerechtferligt, zumol es dem Verfügungs-

beklogten nicht einseitig ouferlegtwurde, sondern ouf einerfreien Verein-

borung beruht und mit einem von beiden Porteien okzeptierten Preis

vereinbort worden ist (vgl. hierzu BGH BB 1974, 482,483). lm übrigen
wurde dem Verfügungsbeklogten io ouch kein totoles Berufsverbot ouf-
erlegt. Gewichtige Teile seiner bisherigen beruflichen Tötigkeit im Kreis B

hotte er sich ohnehin vorbeholien. Weiterverblieb ihm seine zweiie Proxis

in R (Kreis B), die er erst co.1Jo hrspöterveröußerte. Unter Berücksichtigung

oller dieser Gesichtspunkie liegt noch Auffossung des Senotes kein
\/^-^r^f{ C IOO D^D . --.-ver5lulJ gc9rJr r ü rJ(J u\Ju vur.

Dos Wettbewerbsverbot ist durch die Weiterveröußerung der Prqxis on

den Steuerberoter R nicht entfollen. Vielmehr steht es noch wie vor dem

Verfügungskloger zu, der ein rechtliches lnteresse hot, den sich dorous
ergebenden Unterlossungsonspruch geltend zu mochen. Vertroglich

verein bo rte Wettbewerbsverbote kön nen zwo r i m Einzelfo I I bei Vero uße-

rung des Geschöftes ouch ohne Zustimmung des Verp{lichteten ouf den
Neuerwerber gemöß Sg4l3, 398 BGB übertrogen werden IRGZ 132,

127 f+.; Münchener Kommentor BGB 2. Avfl., $ 399 Rdn. lB). Der Senot hot

iedoch keine Anholtspunkte dofür, do0 dies zwischen dem Verfügungs-

klöger und C so vereinbort worden ist. Vielmehr ergibt der im Proze0 vor-
g elegte Sch riftwechsel, doß d ie Vertro gspo rteien do mo ls der Auffossu n g

woren, eine Ubertrogung des Wettbewerbsverbotes ouf C könne nur

durch den Verfügungsbeklogten erfolgen, olso nicht von ihnen selbst

vorg eno m men werden. Auch i m vorl iegenden Verfo h ren hot sich kei ne d er

Prozeßporteien dorouf berufen, doß dos Wettbewerbsverbot on C wirk-
som obgeireten worden sei.

Gl Hinweis

oblektiven Hondhobung und unter obiektiver Betrochtungsweise recht-

lich einzuordnen ist. lm übrigen wor es dem Klöger ouch unbenommen,

Nebentötigkeiten ouszuüben. Ob er dovon Gebrouch gemocht hot,

konn vorliegend unerörtet bleiben. Allein die rechtliche Moglichkeit reicht

ous, um ouch diesen Aspekt bei der Verneinung des Arbeitnehmerstotus

des Klögers zu berücksichtigen. Auch noch der Verkehrsonschouung
(vgl. dozu BAG EzA Nr. 30 zu $6ll BGB Arbeitnehmerbegriffl ist ouf den

Grod der persönlichen Abhöngigkeit des Dienstuerpflichteten obzu-

stel len, d os hei0t o uf den Grod der Ei n g I iederu n g des Dienstuerpf I ichteten

in eine eventuelle Arbeitsorgonisotion des Dienstberechtigten (BAG EzA

Nr. 26 zu $ 6ll BGB Arbeitnehmerbegriff). Wenn ober, wie vorliegend, der
Klöger den Umfong und die Zeit seiner Dienst im wesentlichen selbst

bestimmen konnie und eine bestimmte Anzohl von Wochensfunden nicht

leisten mußie, donn konn von einer persönlichen Abhöngigkeit des

Klögers keine Rede sein (siehe ouch LAG Köln v. 23.3.1988, LAG E Nr. Z
zu $6ll BGB Arbeiinehmerbegriff hinsichtlich einer bei einem Steuer-

beroter tötigen Steuerfochgehilfin, die Steuererklörungen on selbsi

gewöhlten Togen erledigt)..."

Eine Neuerscheinung von Eggesiecker, Honoror für Steuerberotung, ist

im Stollfuß Verlog (1408 S.,l989l erschienen.

Eggesiecker kommentiert umfossend die Froge des Honorors {ür Sieuer-

berotungsleisiungen, gleichgültig ob diese von Steuerberotern, Wirt-
schoftsprüfern oder Rechtsonwölten erbrocht werden. Der Honoror-

kommentor zeichnet sich durch eine übergreifende Kommentierung oller
Vorschriften ous, die durch Honororfrogen ongesprochen werden.

Die im Mittelpunkt stehende umfongreiche Kommeniierung der
StBerGebVwird desholb ergönzt durch Teilkommentierungen zu folgen-

den Gesetzen: BGB, BRAGO, FGO, GKG, Kostenordnung, Rechis-

berotun gsgesetz, Strofgesetzbuch, Strofprozeßordn u n g, Verwo liungs-

gerichtsord n u n g, Zivilproze$ord n u n g, Gesetz ü ber d ie Entschö d ig u n g

von Zeugen und Sochverstöndigen.

Ein umfongreiches Streiturert-ABc hilft bei der Gebührenberechnung im
sieuerlichen Rechtsbehelfsverfo h ren.

IBB \97



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl ll/89 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl ll/89

Steuerberolungsbüro
- Freier Mitorbeiter oder Angestellter
(LAG Berlin Un.v.29.5.1989 -
9 SolT/89,9 So 35/89, SfB 1989,304)

Steuerberolu n gsvertrq g
- Herousgobepflicht von Dotenbestönden der DATEV

- Zu rückbeho ltungsrecht

- Anmerkung
{LG München Urt.v.10.5.1988 - 23 OlB 673/87l

Leitsotz:

Wer für einen Steuerberoter die Vorbereitungsorbeiten für Steuer-

erklörungen und Johresobschlüsse on selbstgewöhlten Togen zu House
bzw im Buchholtungsbüro seiner Ehefrou erledigt, ist in der Regel nicht
Arbeitneh mer, sondern freier Mito rbeiter.

Aus den Gründen:

,,. . . Die Arbeitnehmereigenschoft des Klögers muß ollein desholb verneini
werden, weil es in bezug ouf den Beklogten on der erforderlichen per-
sönlichen Abhöngigkeit fehlt.

Der Klöger hotte keinen Arbeitsplotz im Steuerbüro des Beklogten,
sondern konnte seine vertrog lich geschuldeten Aufgoben, insbesondere
die Vorbereitungsorbeiten für Steuererklörungen und die Johresend-
obschlüsse,zu House bzw. im Buchholtungsbüro seiner Ehefrou erledigen.
Er wor hinsichtlich der Art und des Umfongs der Arbeitszeit völlig frei in
seiner Einteilung und ouch nicht on eine Rohmenorbeitszeit gebunden.
Lediglich etwo einmol im Monot wor er verpflichtei, seine Arbeitsergeb-
nisse im Büro des Beklogten obzugeben. Mithin wor er weder on fesie
Arbeitszeiten noch on einen bestimmten Arbeitsort gebunden noch
bestond eine Rechtspflicht zu regelmößigem Erscheinen im Büro des
Beklogten. Von einer Eingliederung in eine fremde Arbeitsorgonisotion
konn desholb keine Rede sein, zumol der Beklogte ihm ouch keine
Arbeits g e r öle zur Ve rf ü g u n g ste I lte. Arbeits beg I eite n d e Verh o lte n s reg e I n

o ufg ru n d d es o rbeitgeberischen Di rektionsrechtes hotte der Klö g er eben-
folls nicht zu beochten, selbst wenn mon von einer rein fochlichen
Weisungsgebundenheit des Klögers in bezug ouf die zu erbringenden
Dienstleistungen ousgehen konn. Wie iedoch im einzelnen dorgelegt,
spricht ollein dieser Gesichtspunkt nicht für den Stotus des Klögers ols
Arbeitnehmer. ln diesem Zusommenhong kommt es ouch nicht entschei-
dungserheblich dorouf on, doß der Beklogte vorsorglich Steuern und
Soziolobgoben für den Klöger entrichtet sowie on ihn monotlich eine
Bruttovergütung zur Auszohlung gebrocht hot. Entscheidend kommt es

nömlich dorouf on, wie ein solches Rechtsverhöltnis noch seiner

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Noch Beendigung des Steuerberotungsvertroges bezieht sich die
Herousgobepflicht des StB ouch ouf die Dotenbestönde der DATEV.

2. Bestreitet der StB Bonkunterlogen zu besitzen, trifFt den Mondonten
Beweislost fur die Ubergobe der Unterlogen on den StB.

3. Wird der Konkursontrog mongels Mosse obgewiesen, bleibt der
Mondont zur Geltendmochung des Herousgobeonspruchs oktiv-
legitimiert.

4. Zur Abwicklung der Geschöftstötigkeit ist die Ubertrogung der Doten-
bestönde dringend notwendig, so doß ein Zurückbeholtungsrecht
nicht besteht.

Aus den Gründen:

Den Klögerinnen steht ein Anspruch ouf die Zustim mung der Ubertrogung
der Dotenbesiönde und der Herousgobe der onderen Buchungsunter-

logen gemöß $S625 i.Y.n.667 BGB zu.

Die Klögerinnen sind ohivlegitimiert, dq der Antrog ouf Eröffnung des

Konkursverfohrens mit Beschluß des AG München - Konkursgericht- Gz.'
32 N Z3IBB und 32 N 149lBB mongels Mosse obgewiesen wurde.

Dos Steuerberotungsmondot wurde om 19.8.1987 durch die Kündigung
der Klögerinnen wirksom beendet.

Die Kündigung eines Steuerberotungsmondotes ist gemöß 9627 I BGB

iederzeitzulössig, do es sich um Dienste höherer44 die ouf Grund beson-

deren Vertrouens übertrogen werden, hondelt. Ein Kündigungsgrund wor
nicht erforderlich.

Gemöß $$625 i.V.n.667 BGB hot der Beklogte den Klögerinnen olles

herouszugeben, wos er zur Ausführung des Auftroges erholten hot.

Unstreitig hot der Beklogte die DATEV-Bestönde fur die Finonzbuch-
ho ltung der Klögerin nen von der frü her tötigen Steuerko nzlei übertrogen

196 r89
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bekommen und bisher die Zustimmung zur Weiterübertrogung on die
neue Konzleiverweigert. Dem Beklogten wurden im Rohmen des Steuer-
berotun gsmo ndotes o uch weitere Buch u ngsu nterlogen der Klögerin nen

übergeben.

DerAnspruch der Klögerinnen ous SS 675,667 BGB umfoßt insoweit nicht
nur die Herousgobe, sondern ouch die Verpflichtun g zurZuslimmung zur

Weiterübertrogung der DATEV-Bestönde.

Der Beklogte konn sich nichtdorouf beru{en, den Klögerinnen die Einsicht-

nohme zu gestotten, ebenso nicht ouf die Behouptung, die Klögerinnen
würden die Doten nicht benötigen. Domit isi der Herousgobeonspruch
der Klögerinnen nicht erfülli.

Der Beklogte bestreitet iedoch, die Bonkunterlogen der Klögerin vom l. bis

3.1987 und für 7.1987 in Besitz zu hoben.
Die Klögerin hot insoweit die Beweislost.

Ein Beweisongebot liegt nicht vor. Der Klögerin steht somit ein Anspruch
ouf Herousgobe der Bonkunterlogen und Buchungen nur vom 4. bis 6.

1987 zu.

lm übrigen hot der Beklogte den Erholt und Besitz der Unierlogen zuge-
sionden.

Der Beklogte konn die Herousgobe der Unterlogen nicht unter Berufung

ouf ein Zurückbeholtungsrecht gemöß 92731 BGB verweigern.

Dos grundsötzlich bestehende Recht des Beouftrogten, dos ous der
Geschöftsführung Erlongte noch $ 2731BGB bis zur Begleichung seiner
Honororonsprüche zurückzuholien, besteht donn nicht, wenn die Unter-
logen zur Fortführung der Geschöfte dringend benötigt werden (OLG

Düsseldorf NJW 77,12011.|m vorliegenden Foll hondelt es sich um Unter-
logen, die zur Forlführung der Buchführung benöfigtwerden. Der Beklogte
konn sich nicht dorouf berufen, den Klögerinnen Einsicht zu gewöhren.
Der Beklogte konn sich ouch nicht dorouf berufen, die Klogerinnen wür-
den die Unterlogen zur Erstellung derAbschlüsse nicht benötigen.

Die Klögerinnen benötigen die Ubertrogung der DATEV-Bestönde zur
Weitererfossung oller Geschöftsonfölle, ouch zur endgültigen Abwicklung
ihrer Geschöftstötigkeit.

Den Klögerinnen ist die Einsichtnohme in die Unterlogen beim Beklogten
nicht zumutbor. Ein Zurückbeholtungsrecht ist doher nicht gegeben.

lm übrigen wurde dos Zurückbeholtungsrecht nicht substontiiert vorgeiro-
gen. Die Klögerinnen hoben dos Bestehen offener Honororforderungen
besiritten. Diese seien durch eine Zohlung der AOK M. vom 30.10..1982

hoben bei gleichzeitiger Berufsquolifikotion ols Steuerberoter die
StGebVO ols berufsrechtliche Vorschrift zu beochten ($ 64 SIBG, Bonner

Hondbuch Teil E Rnote 0125]r. lst keine ousdrückliche Honororverein-
borung gemöfl $4 StBGebVO getroffen, hoben sie für ihre Steuer-

berotungstötigkeit dos Honoror nqch der StBGebV o nzusetzen. Sie ho ben

insoweit kein Wohlrecht IBonner Hondbuch o.o.O.]; $ 64 SIBG bindet die
Steuerberoter o n d ie Steuerberoterg ebü h renverord n u n g.

Die vom Klöger mit Schreiben vom l2.l2.1g11vorgeschlogene Pouschole

von netto 8.000,- DM (brutto l0.4BB,- DM) betrifft überwiegend Steuer-

berotungstötigkeit (ouch die Johresobschlußorbeiten gehören zu den
l.ypischen Leistungen eines Steuerberoters), die unier dos Schriftlichkeits-

erfordernis des $14 StBGebV follen. Eine Teilwirksomkeit konn von den
Porteien, do die Pouschole nichtoufgespolten werden konn, nichtgewollt
gewesen sein. Mongels Wirksomkeit einer Pouscholvereinborung und

wegen Bindung des Klögers on die StBGebV konn er desholb nur noch

der StBGebV obrechnen.

Eine Zeitgebühr steht ihm neben den Wedgebühren nicht zu. Soweit der
Klöger sonstige Berotungstötigkeit in der Rechnung vom 20.ll.1986 mit

insgesomt 600,- DM in Ansotz gebrocht hot, hot er nichi dorgelegt,
ttTtt,,t..ttt,t ,^it.^, Iwelcne toTtgKetT er tm etnzetnen erorocnT noT. ute vorgeregTen Jrunoen-

Zusommenstellung ist bestritten. Die Zeugin K. konnte nicht geloden
werden, do eine lodungsföhige Anschrift nicht mitgeteilt worden isi. Der

Klöger muß insoweit desholb ols beweisfallig ongesehen werden.

Ein Rückforderungsonspruch wegen ungerechtferfigter Bereicherung

hinsichtlich der Rechnung vom 21.7.1986 (24,5 Stunden ö 240,- DM fur
Berotu n gstötig keii betreffen d d ie Ausei no n d ersetzu n g der Gesel lsch oftl
steht der Beklogten nicht zu. Denn sie hot diese Rechnung, in der der
Stundensotz von 240,- DM ousgewiesen ist, in Kenntnis der Höhe des

Stundensotzes und des Umfongs der Stunden bezohlt und sich mit der
Zohlung mit der Honororforderung des Klögers einverstonden erklört.

Eine sittenwidrige Uberhöhung liegt nicht vor. Die Beklogte erkennt

insoweit ihrerseits einen Stundensotz von 160,- DM on. Sie begründet die
Kürzung domit, doß der Klöger insoweit mongelhoft georbeitet hobe.
Dos ober reicht für einen Rückforderungsonspruch ous $Bl2 BGB nicht
ous, denn die Beklogte hot diese Rechnung des Klögers in Kenntnis oller
U mstö nde bezo h lt u nd sich do mit mit dem in Ansoiz gebrochten Stu nden-
sotz von 240,- DM einverstonden erklört.

Eine oufrechenbore Gegenforderung steht der Beklogten desholb nicht
zu.
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Honoror des Winschoftsprüfers
- Steuerberotungstötig keit

- Rückforderung gezohlter Honorore

- Allgemeine Auftrogsbedingungen
{oLG Homm Un.v.22.6.l9BB - 25 U 174/B7l

Leitsötze (d.Verf.),

l. Ein Wirtschoftsprüfer und Steuerberoter hot für Steuerberotungs-
tötigkeit - z.B. JohresobschluDorbeiten - sein Honoror noch der
StBGebV zu gestolten.

2. Ein Pouscholhonoror konn nur schriftlich vereinbort werden (g14

SIBGebV).

3. Hot der Mondont eine Honororrechnung in Kenntnis des Stunden-
sotzes von DM 240,- und der Stundenzohl beglichen, hot er keine
Moglichkeit der Rückforderung wegen ungerechtlertigter Bereiche-
rung gem. SBl2 BGB. Der Stundensotz von DM 240,- ist nicht sitten-
widrig überhoht.

4. Allgemeine Auftrogsbedingungen werden nicht wirksom dodurch
vereinborl, doß sie lediglich den Prüfberichten beigefügtwerden. Dos
gilt ouch bei einem mehriöhrigen Mondot.

Aus den Gründen:

Entgegen der Ansicht des Londgerichts ist für den Johresobschluß und
die Steuererklörung l9B5 eine Pouscholvereinborung, wie vom Lond-
gericht ongenommen, wegen Verstoßes gegen $14 StBGebVO nicht
wirksom zustonde gekommen, do es on dem Schriftformerfordernis fehlt.

Die Steuerberotergebührenverordnung isi ouch für den Klöger, der
Wirtschoftsprüfer und Steuerberater ist, moßgeblich. Die ollgemeinen
Auftrogsbedingungen für Wirtschoftsprüfer si nd n icht wi rkso m verei n bo rt

worden. Dozu wöre es erforderlich, doß die ollgemeinen Auftrogsbedin-
gungen fur Wirtschoftsprüfer bei AbschluD des Vertroges einbezogen
worden sind. Eine solche Einbeziehung liegt ober nicht vor. Denn die
ollgemeinen Auftrogsbedingungen für Steuerberoter sind ieweils nur den
Prüfungsberichten ols Anloge beigefügt worden. Dos reicht ober ouch
bei einem Douermondot nicht ous (so BGH in WM 83, 35,41; Beise in
BB 79, 352; GroDko m m ento r zu m AG BG Bo n d Ul 59.2l.Wirtschoftsprüfer

I

in Höhe von9.714,44 DM erloschen. Der Beklogte hot die Dorlegungs-

und Beweislost für dos Bestehen eines Zurückbeholtungsrechtes.

Ein substontiierler Vortrog hierzu ist nicht gegeben, insbesondere hot der

Beklogte keine Anlogen (Honororvereinborungen oder Rechnungen)

zum Beweis seiner Honororforderung vorgelegt.

Anmerkung:

Zur Herousgobepflichtder Dotenbestönde der DATEV' LG Brounschweig

Gll9B7,116: StB 1987,15; AG Bod Neuenohr-Ahweiler Gll9BB,174;
OLG Celle Gl 1989,39.

Honororforderung des Steuerberolers
- Abtreiu n g von Steuererstottungso nsprüchen

- Anmerkung
(BFH Ud.v.30. B.t9BB - Vil R 149185 - BFH NV 1989, 210)

Leitsotz:

Zur Froge des geschöftsmößigen Erwerbs von Sieuererstottu n gso nsp rü-

chen des StB zum Zwecke der Sicherung von Honororforderungen.

Aus den Gründen:

Noch $46 Abs. 4 AO 1977 isl der geschöftsmößige Erwerb von Erstot-

tungs- oder Vergütungsonsprüchen zum Zwecke der Einziehung oder
sonstigen Verwertung ouf eigene Rechnung nichtzulössig (Sotz1l. Dies gilt

nicht für die Falle der Sicherungsobtretung (Sotz 2l.Zum geschöftsmößi-
gen Erwerb und zur geschöftsmößigen Einziehung der zur Sicherung

obgetretenen Ansprüche sind nur Unternehmen befugi, denen dos
Beireiben von Bonkgeschöfien erloubt ist (Sotz 31. Der Klöger hondelte
geschöftsmöDig, ols er sich den streitbefongenen Sieuererstottungs-

onspruch von seinem Mondonten K obtreten lie0. Do er ols Wirtschofts-
prüfer und Steuerberoter zum geschöftsmöDigen Erwerb und zur ge-

schöftsmößigen Einziehung der zur Sicherung obgetretenen Ansprüche
nicht befugt ist ($46 Abs. 4 Sctz 3 AO 19771, ist die Abtretung nichtig
(vgl. $46 Abs.5 Holbsotz 2 AO19771. Dos FA hot es demnoch zu Recht
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obgelehnt, den von dem Mondonten obgetretenen Teilbetrog on den
Klöger zu erstotten.

Der Senot konn im Streitfoll die Wirksomkeit derAbtretung und dos Vor-

liegen einer Sicherungsobtretung - die dos FA mit seiner Revisions-

erwiderung in Zweifelzieht- dohingestellt lossen. Denn die on den Klöger
bewirkte Abtretu n g des Steuererstottu n gso nspruchs ist g emöß $ 46 Abs. 4
Sötzel und 3 i.V.m.Abs.5 AO1977 ouch donn nichtig,wenn mon zu seinen

Gunsten dos Vorliegen einer Sicherungsobtretung unterstellt.

Noch dem Urteil des Senots vom 23.10. l9B5 Vll R196/82(BFHE 144, 526,
BSIBI ll 1986,1241sind die Regelungen der Sötze I bis 3 des $ 46 Abs.4 AO
1977 dahin ouszulegen, doß der geschöftsmößige Erwerb und die ge-
schöftsmößige Einzieh u n g von Erstottu n gs- oder Verg ütu n gso nsprüch en

ouch in den Föllen der Sicherungsobtretung nur Bonkunternehmen
gesiottet ist. Do die Vorschrift lediglich Bonkunternehmen, die derAufsicht
durch dos Bundesoufsichtsomt für dos Kreditwesen unterliegen (S$6, 32
des Gesetzes über dos Kreditwesen), privilegiert, isi es noch der vorste-
hend genonnten Entscheidung des Senots, ouf die wegen der Begrün-

dung im einzelnen Bezug genommen wird, ouch Steuerberotern unter-

sogt, sich zur Sicherung ihrer Honororforderungen Steuerersiottungs-
oder Vergütungsonsprüche ihrer Mondonten obtreten zu lossen, soweit
sie dobei geschöftsmoßig totig werden.

Geschöftsmaßig i. S. des $ 46 Abs. 4 AO1977 hondelt, wie der Senot unter
Berufung ouf dos Schrifttum in dieser Entscheidung ousgeführt hot,werdie
Totigkeit {Erwerb) selbstöndig und mit der Absicht, sie zu wiederholen,
o usü bt. Die Ausleg u n g derVorinsfo nz zu m Beg riff der Geschöfts m öDig keit

steht somit im Ein klo ng mii der Rechtsprechung des Senots. Eine do uernde
Betötigung im vorgenonnten Sinne wird - entgegen der Auffossung der
Revision - nicht vorousgesetzt.

Für eine Wiederholungsobsicht im Sinne dieser Auslegung spricht noch

der Rechtsprechung des Senots, wenn für den Erwerb von Erstottungs-

onsprüchen orgonisotorische Vorkehrungen getroffen werden (2. B. dos
Bereitholten vorformulierterAbtretungserklörungen); diese sind ollerdings
kei n e notwen d igen Voro ussetzu n g en fu r d ie Gesch öftsmoßig keit. Verein-

zelte im Rohmen eines Hondelsgeschöfts oder on einen steuerlichen
Beroter vorgenommene Abtretungen reichen fur die Annohme der
Geschöftsmößigkeii nicht ous. Dorous folgt - wie der Senot in der
genonnten Enischeidung ousgeführt hot -, doß grundsötzlich ouch

Steuerberoter sich zu r Sicheru n g ih rer Honoro rforderu n g en Steuererstot-
tungs- und Vergütungsonsprüche ihrer Mondonten wirksom obtreten
lossen können, soweit sie in dieser Weise nur gelegentlich onlaßlich
besonders begründeter Einzelfölle tötig werden.

lm Streitfoll hot sich der Klöger noch den unwidersprochenen Feststellun-

gen des FAu von denen ouch dos FG ousgegongen ist, im Rohmen seiner

steuerlichen Berotungstötigkeit in mindestens sechs Föllen Erstottungs-

onsprüche seiner Mondonten obtreten lossen. Diese nicht gonz unerheb-
liche Zohl von Abtretungen zeigl, doß er die Sicherung risikobehofteter
H o n o ro rf o rd eru n g e n d u rch Abtretu n g vo n Ste u e re rsiottu n g so n s p rü c h e n

zu einer feststehenden und nochholtigen Einrichtung seiner geschöft-
lichen Tötigkeit gemocht hot. Dos FG hoi dozu festgestellt, doß es im Zeit-
punkt der streitbefongenen Abtretung (noch) die ollgemeine Proxis des

Klögers gewesen sei, sich zu erwortende Steuerguthoben zur Sicherung

von Honororforderungen obtreten aJ lossen.

Der BFH ist mongels zulössiger und begründeter Verfohrensrügen on
diese Schlußfolgerung totsöchlicher Art gebunden ($ llB Abs. 2 FGO), do
sie nichi durch Denkfehler oder die Verletzung von Erfohrungssötzen be-

einflußt ist. Wenn die Totsochenwürdigung des FG im Hinblick ouf die
festgestellteZahl derAbtretungen ouch nicht zwingend ist, so ist sie doch
möglich; dos reichi fur die Bindung des Revisionsgerichts ous (vgl.

Gröber/Rubon, o.o.O., $ll8 Rz.401. Der Senoi schließt sich doher der
Auffossu ng des FA u nd des FG o n, doD der Klöger bei dem Erwerb der ih m

(sicherungsholberl obgetretenen Erstottungsonsprüche mit Wieder-
holungsobsicht und domii geschöftsmo0ig i.S. des $46 Abs. 4 AO1977
gehondelt hot. Für diese Beurteilung ist dos Verhöltnis der Zohl der
Abtretungen zu den im Streitiohr insgesomt beorbeiteien Lohnsteuer-

berotun gsfö I len oh ne Bedeutu ng (vg l. U rteil in BFH E 144, 526,BStBl I I 1986,

l24l.Denn eine Abtretung von Erstottungsonsprüchen ist nur in den Föllen

möglich, in denen solche besiehen; ferner besteht ous der Sicht des

Steuerberoters hierfür nur donn ein Bedürfnis, wenn seine Honoror-
forderung - wie im Streiifoll - nicht ols gesichert erscheini.

Der Klöger konnte demnoch den on ihn obgetretenen Erstottungs-

onspruch im Streitfoll nicht wirksom erwerben ($46 Abs. 4 Sotz 3, Abs.5
Holbsotz 2 AO 19771. Dos FG hot seine gegen die Feststellung der
Nichtigkeit der Abtretung gerichtete Kloge ous moteriell-rechtlichen
Gründen zu Recht obgewiesen.

Anmerkung:

Ergönzend verweisen wir ouf BFH Urt.v.17.9.1987 - Vll R 168/84, BFH NV
l9BB, 9: Gl l9BB, 50.Zur formulormößigen Vorousobtretung von Erstot-

tungsonsprüchen in Prozeßvollmochtenr OVG Münster Beschl. v.21.2.
1987 -Xl B 43/87, AnwBl l9BB,l72: Gl l9BB, 94.
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obgelehnt, den von dem Mondonten obgetretenen Teilbetrog on den
Klöger zu erstotten.

Der Senot konn im Streitfoll die Wirksomkeit derAbtretung und dos Vor-

liegen einer Sicherungsobtretung - die dos FA mit seiner Revisions-

erwiderung in Zweifelzieht- dohingestellt lossen. Denn die on den Klöger
bewirkte Abtretu n g des Steuererstottu n gso nspruchs ist g emöß $ 46 Abs. 4
Sötzel und 3 i.V.m.Abs.5 AO1977 ouch donn nichtig,wenn mon zu seinen

Gunsten dos Vorliegen einer Sicherungsobtretung unterstellt.

Noch dem Urteil des Senots vom 23.10. l9B5 Vll R196/82(BFHE 144, 526,
BSIBI ll 1986,1241sind die Regelungen der Sötze I bis 3 des $ 46 Abs.4 AO
1977 dahin ouszulegen, doß der geschöftsmößige Erwerb und die ge-
schöftsmößige Einzieh u n g von Erstottu n gs- oder Verg ütu n gso nsprüch en

ouch in den Föllen der Sicherungsobtretung nur Bonkunternehmen
gesiottet ist. Do die Vorschrift lediglich Bonkunternehmen, die derAufsicht
durch dos Bundesoufsichtsomt für dos Kreditwesen unterliegen (S$6, 32
des Gesetzes über dos Kreditwesen), privilegiert, isi es noch der vorste-
hend genonnten Entscheidung des Senots, ouf die wegen der Begrün-

dung im einzelnen Bezug genommen wird, ouch Steuerberotern unter-

sogt, sich zur Sicherung ihrer Honororforderungen Steuerersiottungs-
oder Vergütungsonsprüche ihrer Mondonten obtreten zu lossen, soweit
sie dobei geschöftsmoßig totig werden.

Geschöftsmaßig i. S. des $ 46 Abs. 4 AO1977 hondelt, wie der Senot unter
Berufung ouf dos Schrifttum in dieser Entscheidung ousgeführt hot,werdie
Totigkeit {Erwerb) selbstöndig und mit der Absicht, sie zu wiederholen,
o usü bt. Die Ausleg u n g derVorinsfo nz zu m Beg riff der Geschöfts m öDig keit

steht somit im Ein klo ng mii der Rechtsprechung des Senots. Eine do uernde
Betötigung im vorgenonnten Sinne wird - entgegen der Auffossung der
Revision - nicht vorousgesetzt.

Für eine Wiederholungsobsicht im Sinne dieser Auslegung spricht noch

der Rechtsprechung des Senots, wenn für den Erwerb von Erstottungs-

onsprüchen orgonisotorische Vorkehrungen getroffen werden (2. B. dos
Bereitholten vorformulierterAbtretungserklörungen); diese sind ollerdings
kei n e notwen d igen Voro ussetzu n g en fu r d ie Gesch öftsmoßig keit. Verein-

zelte im Rohmen eines Hondelsgeschöfts oder on einen steuerlichen
Beroter vorgenommene Abtretungen reichen fur die Annohme der
Geschöftsmößigkeii nicht ous. Dorous folgt - wie der Senot in der
genonnten Enischeidung ousgeführt hot -, doß grundsötzlich ouch

Steuerberoter sich zu r Sicheru n g ih rer Honoro rforderu n g en Steuererstot-
tungs- und Vergütungsonsprüche ihrer Mondonten wirksom obtreten
lossen können, soweit sie in dieser Weise nur gelegentlich onlaßlich
besonders begründeter Einzelfölle tötig werden.

lm Streitfoll hot sich der Klöger noch den unwidersprochenen Feststellun-

gen des FAu von denen ouch dos FG ousgegongen ist, im Rohmen seiner

steuerlichen Berotungstötigkeit in mindestens sechs Föllen Erstottungs-

onsprüche seiner Mondonten obtreten lossen. Diese nicht gonz unerheb-
liche Zohl von Abtretungen zeigl, doß er die Sicherung risikobehofteter
H o n o ro rf o rd eru n g e n d u rch Abtretu n g vo n Ste u e re rsiottu n g so n s p rü c h e n

zu einer feststehenden und nochholtigen Einrichtung seiner geschöft-
lichen Tötigkeit gemocht hot. Dos FG hoi dozu festgestellt, doß es im Zeit-
punkt der streitbefongenen Abtretung (noch) die ollgemeine Proxis des

Klögers gewesen sei, sich zu erwortende Steuerguthoben zur Sicherung

von Honororforderungen obtreten aJ lossen.

Der BFH ist mongels zulössiger und begründeter Verfohrensrügen on
diese Schlußfolgerung totsöchlicher Art gebunden ($ llB Abs. 2 FGO), do
sie nichi durch Denkfehler oder die Verletzung von Erfohrungssötzen be-

einflußt ist. Wenn die Totsochenwürdigung des FG im Hinblick ouf die
festgestellteZahl derAbtretungen ouch nicht zwingend ist, so ist sie doch
möglich; dos reichi fur die Bindung des Revisionsgerichts ous (vgl.

Gröber/Rubon, o.o.O., $ll8 Rz.401. Der Senoi schließt sich doher der
Auffossu ng des FA u nd des FG o n, doD der Klöger bei dem Erwerb der ih m

(sicherungsholberl obgetretenen Erstottungsonsprüche mit Wieder-
holungsobsicht und domii geschöftsmo0ig i.S. des $46 Abs. 4 AO1977
gehondelt hot. Für diese Beurteilung ist dos Verhöltnis der Zohl der
Abtretungen zu den im Streitiohr insgesomt beorbeiteien Lohnsteuer-

berotun gsfö I len oh ne Bedeutu ng (vg l. U rteil in BFH E 144, 526,BStBl I I 1986,

l24l.Denn eine Abtretung von Erstottungsonsprüchen ist nur in den Föllen

möglich, in denen solche besiehen; ferner besteht ous der Sicht des

Steuerberoters hierfür nur donn ein Bedürfnis, wenn seine Honoror-
forderung - wie im Streiifoll - nicht ols gesichert erscheini.

Der Klöger konnte demnoch den on ihn obgetretenen Erstottungs-

onspruch im Streitfoll nicht wirksom erwerben ($46 Abs. 4 Sotz 3, Abs.5
Holbsotz 2 AO 19771. Dos FG hot seine gegen die Feststellung der
Nichtigkeit der Abtretung gerichtete Kloge ous moteriell-rechtlichen
Gründen zu Recht obgewiesen.

Anmerkung:

Ergönzend verweisen wir ouf BFH Urt.v.17.9.1987 - Vll R 168/84, BFH NV
l9BB, 9: Gl l9BB, 50.Zur formulormößigen Vorousobtretung von Erstot-

tungsonsprüchen in Prozeßvollmochtenr OVG Münster Beschl. v.21.2.
1987 -Xl B 43/87, AnwBl l9BB,l72: Gl l9BB, 94.
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Honoror des Winschoftsprüfers
- Steuerberotungstötig keit

- Rückforderung gezohlter Honorore

- Allgemeine Auftrogsbedingungen
{oLG Homm Un.v.22.6.l9BB - 25 U 174/B7l

Leitsötze (d.Verf.),

l. Ein Wirtschoftsprüfer und Steuerberoter hot für Steuerberotungs-
tötigkeit - z.B. JohresobschluDorbeiten - sein Honoror noch der
StBGebV zu gestolten.

2. Ein Pouscholhonoror konn nur schriftlich vereinbort werden (g14

SIBGebV).

3. Hot der Mondont eine Honororrechnung in Kenntnis des Stunden-
sotzes von DM 240,- und der Stundenzohl beglichen, hot er keine
Moglichkeit der Rückforderung wegen ungerechtlertigter Bereiche-
rung gem. SBl2 BGB. Der Stundensotz von DM 240,- ist nicht sitten-
widrig überhoht.

4. Allgemeine Auftrogsbedingungen werden nicht wirksom dodurch
vereinborl, doß sie lediglich den Prüfberichten beigefügtwerden. Dos
gilt ouch bei einem mehriöhrigen Mondot.

Aus den Gründen:

Entgegen der Ansicht des Londgerichts ist für den Johresobschluß und
die Steuererklörung l9B5 eine Pouscholvereinborung, wie vom Lond-
gericht ongenommen, wegen Verstoßes gegen $14 StBGebVO nicht
wirksom zustonde gekommen, do es on dem Schriftformerfordernis fehlt.

Die Steuerberotergebührenverordnung isi ouch für den Klöger, der
Wirtschoftsprüfer und Steuerberater ist, moßgeblich. Die ollgemeinen
Auftrogsbedingungen für Wirtschoftsprüfer si nd n icht wi rkso m verei n bo rt

worden. Dozu wöre es erforderlich, doß die ollgemeinen Auftrogsbedin-
gungen fur Wirtschoftsprüfer bei AbschluD des Vertroges einbezogen
worden sind. Eine solche Einbeziehung liegt ober nicht vor. Denn die
ollgemeinen Auftrogsbedingungen für Steuerberoter sind ieweils nur den
Prüfungsberichten ols Anloge beigefügt worden. Dos reicht ober ouch
bei einem Douermondot nicht ous (so BGH in WM 83, 35,41; Beise in
BB 79, 352; GroDko m m ento r zu m AG BG Bo n d Ul 59.2l.Wirtschoftsprüfer

I

in Höhe von9.714,44 DM erloschen. Der Beklogte hot die Dorlegungs-

und Beweislost für dos Bestehen eines Zurückbeholtungsrechtes.

Ein substontiierler Vortrog hierzu ist nicht gegeben, insbesondere hot der

Beklogte keine Anlogen (Honororvereinborungen oder Rechnungen)

zum Beweis seiner Honororforderung vorgelegt.

Anmerkung:

Zur Herousgobepflichtder Dotenbestönde der DATEV' LG Brounschweig

Gll9B7,116: StB 1987,15; AG Bod Neuenohr-Ahweiler Gll9BB,174;
OLG Celle Gl 1989,39.

Honororforderung des Steuerberolers
- Abtreiu n g von Steuererstottungso nsprüchen

- Anmerkung
(BFH Ud.v.30. B.t9BB - Vil R 149185 - BFH NV 1989, 210)

Leitsotz:

Zur Froge des geschöftsmößigen Erwerbs von Sieuererstottu n gso nsp rü-

chen des StB zum Zwecke der Sicherung von Honororforderungen.

Aus den Gründen:

Noch $46 Abs. 4 AO 1977 isl der geschöftsmößige Erwerb von Erstot-

tungs- oder Vergütungsonsprüchen zum Zwecke der Einziehung oder
sonstigen Verwertung ouf eigene Rechnung nichtzulössig (Sotz1l. Dies gilt

nicht für die Falle der Sicherungsobtretung (Sotz 2l.Zum geschöftsmößi-
gen Erwerb und zur geschöftsmößigen Einziehung der zur Sicherung

obgetretenen Ansprüche sind nur Unternehmen befugi, denen dos
Beireiben von Bonkgeschöfien erloubt ist (Sotz 31. Der Klöger hondelte
geschöftsmöDig, ols er sich den streitbefongenen Sieuererstottungs-

onspruch von seinem Mondonten K obtreten lie0. Do er ols Wirtschofts-
prüfer und Steuerberoter zum geschöftsmöDigen Erwerb und zur ge-

schöftsmößigen Einziehung der zur Sicherung obgetretenen Ansprüche
nicht befugt ist ($46 Abs. 4 Sctz 3 AO 19771, ist die Abtretung nichtig
(vgl. $46 Abs.5 Holbsotz 2 AO19771. Dos FA hot es demnoch zu Recht
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bekommen und bisher die Zustimmung zur Weiterübertrogung on die
neue Konzleiverweigert. Dem Beklogten wurden im Rohmen des Steuer-
berotun gsmo ndotes o uch weitere Buch u ngsu nterlogen der Klögerin nen

übergeben.

DerAnspruch der Klögerinnen ous SS 675,667 BGB umfoßt insoweit nicht
nur die Herousgobe, sondern ouch die Verpflichtun g zurZuslimmung zur

Weiterübertrogung der DATEV-Bestönde.

Der Beklogte konn sich nichtdorouf beru{en, den Klögerinnen die Einsicht-

nohme zu gestotten, ebenso nicht ouf die Behouptung, die Klögerinnen
würden die Doten nicht benötigen. Domit isi der Herousgobeonspruch
der Klögerinnen nicht erfülli.

Der Beklogte bestreitet iedoch, die Bonkunterlogen der Klögerin vom l. bis

3.1987 und für 7.1987 in Besitz zu hoben.
Die Klögerin hot insoweit die Beweislost.

Ein Beweisongebot liegt nicht vor. Der Klögerin steht somit ein Anspruch
ouf Herousgobe der Bonkunterlogen und Buchungen nur vom 4. bis 6.

1987 zu.

lm übrigen hot der Beklogte den Erholt und Besitz der Unierlogen zuge-
sionden.

Der Beklogte konn die Herousgobe der Unterlogen nicht unter Berufung

ouf ein Zurückbeholtungsrecht gemöß 92731 BGB verweigern.

Dos grundsötzlich bestehende Recht des Beouftrogten, dos ous der
Geschöftsführung Erlongte noch $ 2731BGB bis zur Begleichung seiner
Honororonsprüche zurückzuholien, besteht donn nicht, wenn die Unter-
logen zur Fortführung der Geschöfte dringend benötigt werden (OLG

Düsseldorf NJW 77,12011.|m vorliegenden Foll hondelt es sich um Unter-
logen, die zur Forlführung der Buchführung benöfigtwerden. Der Beklogte
konn sich nicht dorouf berufen, den Klögerinnen Einsicht zu gewöhren.
Der Beklogte konn sich ouch nicht dorouf berufen, die Klogerinnen wür-
den die Unterlogen zur Erstellung derAbschlüsse nicht benötigen.

Die Klögerinnen benötigen die Ubertrogung der DATEV-Bestönde zur
Weitererfossung oller Geschöftsonfölle, ouch zur endgültigen Abwicklung
ihrer Geschöftstötigkeit.

Den Klögerinnen ist die Einsichtnohme in die Unterlogen beim Beklogten
nicht zumutbor. Ein Zurückbeholtungsrecht ist doher nicht gegeben.

lm übrigen wurde dos Zurückbeholtungsrecht nicht substontiiert vorgeiro-
gen. Die Klögerinnen hoben dos Bestehen offener Honororforderungen
besiritten. Diese seien durch eine Zohlung der AOK M. vom 30.10..1982

hoben bei gleichzeitiger Berufsquolifikotion ols Steuerberoter die
StGebVO ols berufsrechtliche Vorschrift zu beochten ($ 64 SIBG, Bonner

Hondbuch Teil E Rnote 0125]r. lst keine ousdrückliche Honororverein-
borung gemöfl $4 StBGebVO getroffen, hoben sie für ihre Steuer-

berotungstötigkeit dos Honoror nqch der StBGebV o nzusetzen. Sie ho ben

insoweit kein Wohlrecht IBonner Hondbuch o.o.O.]; $ 64 SIBG bindet die
Steuerberoter o n d ie Steuerberoterg ebü h renverord n u n g.

Die vom Klöger mit Schreiben vom l2.l2.1g11vorgeschlogene Pouschole

von netto 8.000,- DM (brutto l0.4BB,- DM) betrifft überwiegend Steuer-

berotungstötigkeit (ouch die Johresobschlußorbeiten gehören zu den
l.ypischen Leistungen eines Steuerberoters), die unier dos Schriftlichkeits-

erfordernis des $14 StBGebV follen. Eine Teilwirksomkeit konn von den
Porteien, do die Pouschole nichtoufgespolten werden konn, nichtgewollt
gewesen sein. Mongels Wirksomkeit einer Pouscholvereinborung und

wegen Bindung des Klögers on die StBGebV konn er desholb nur noch

der StBGebV obrechnen.

Eine Zeitgebühr steht ihm neben den Wedgebühren nicht zu. Soweit der
Klöger sonstige Berotungstötigkeit in der Rechnung vom 20.ll.1986 mit

insgesomt 600,- DM in Ansotz gebrocht hot, hot er nichi dorgelegt,
ttTtt,,t..ttt,t ,^it.^, Iwelcne toTtgKetT er tm etnzetnen erorocnT noT. ute vorgeregTen Jrunoen-

Zusommenstellung ist bestritten. Die Zeugin K. konnte nicht geloden
werden, do eine lodungsföhige Anschrift nicht mitgeteilt worden isi. Der

Klöger muß insoweit desholb ols beweisfallig ongesehen werden.

Ein Rückforderungsonspruch wegen ungerechtferfigter Bereicherung

hinsichtlich der Rechnung vom 21.7.1986 (24,5 Stunden ö 240,- DM fur
Berotu n gstötig keii betreffen d d ie Ausei no n d ersetzu n g der Gesel lsch oftl
steht der Beklogten nicht zu. Denn sie hot diese Rechnung, in der der
Stundensotz von 240,- DM ousgewiesen ist, in Kenntnis der Höhe des

Stundensotzes und des Umfongs der Stunden bezohlt und sich mit der
Zohlung mit der Honororforderung des Klögers einverstonden erklört.

Eine sittenwidrige Uberhöhung liegt nicht vor. Die Beklogte erkennt

insoweit ihrerseits einen Stundensotz von 160,- DM on. Sie begründet die
Kürzung domit, doß der Klöger insoweit mongelhoft georbeitet hobe.
Dos ober reicht für einen Rückforderungsonspruch ous $Bl2 BGB nicht
ous, denn die Beklogte hot diese Rechnung des Klögers in Kenntnis oller
U mstö nde bezo h lt u nd sich do mit mit dem in Ansoiz gebrochten Stu nden-
sotz von 240,- DM einverstonden erklört.

Eine oufrechenbore Gegenforderung steht der Beklogten desholb nicht
zu.
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Steuerberolungsbüro
- Freier Mitorbeiter oder Angestellter
(LAG Berlin Un.v.29.5.1989 -
9 SolT/89,9 So 35/89, SfB 1989,304)

Steuerberolu n gsvertrq g
- Herousgobepflicht von Dotenbestönden der DATEV

- Zu rückbeho ltungsrecht

- Anmerkung
{LG München Urt.v.10.5.1988 - 23 OlB 673/87l

Leitsotz:

Wer für einen Steuerberoter die Vorbereitungsorbeiten für Steuer-

erklörungen und Johresobschlüsse on selbstgewöhlten Togen zu House
bzw im Buchholtungsbüro seiner Ehefrou erledigt, ist in der Regel nicht
Arbeitneh mer, sondern freier Mito rbeiter.

Aus den Gründen:

,,. . . Die Arbeitnehmereigenschoft des Klögers muß ollein desholb verneini
werden, weil es in bezug ouf den Beklogten on der erforderlichen per-
sönlichen Abhöngigkeit fehlt.

Der Klöger hotte keinen Arbeitsplotz im Steuerbüro des Beklogten,
sondern konnte seine vertrog lich geschuldeten Aufgoben, insbesondere
die Vorbereitungsorbeiten für Steuererklörungen und die Johresend-
obschlüsse,zu House bzw. im Buchholtungsbüro seiner Ehefrou erledigen.
Er wor hinsichtlich der Art und des Umfongs der Arbeitszeit völlig frei in
seiner Einteilung und ouch nicht on eine Rohmenorbeitszeit gebunden.
Lediglich etwo einmol im Monot wor er verpflichtei, seine Arbeitsergeb-
nisse im Büro des Beklogten obzugeben. Mithin wor er weder on fesie
Arbeitszeiten noch on einen bestimmten Arbeitsort gebunden noch
bestond eine Rechtspflicht zu regelmößigem Erscheinen im Büro des
Beklogten. Von einer Eingliederung in eine fremde Arbeitsorgonisotion
konn desholb keine Rede sein, zumol der Beklogte ihm ouch keine
Arbeits g e r öle zur Ve rf ü g u n g ste I lte. Arbeits beg I eite n d e Verh o lte n s reg e I n

o ufg ru n d d es o rbeitgeberischen Di rektionsrechtes hotte der Klö g er eben-
folls nicht zu beochten, selbst wenn mon von einer rein fochlichen
Weisungsgebundenheit des Klögers in bezug ouf die zu erbringenden
Dienstleistungen ousgehen konn. Wie iedoch im einzelnen dorgelegt,
spricht ollein dieser Gesichtspunkt nicht für den Stotus des Klögers ols
Arbeitnehmer. ln diesem Zusommenhong kommt es ouch nicht entschei-
dungserheblich dorouf on, doß der Beklogte vorsorglich Steuern und
Soziolobgoben für den Klöger entrichtet sowie on ihn monotlich eine
Bruttovergütung zur Auszohlung gebrocht hot. Entscheidend kommt es

nömlich dorouf on, wie ein solches Rechtsverhöltnis noch seiner

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Noch Beendigung des Steuerberotungsvertroges bezieht sich die
Herousgobepflicht des StB ouch ouf die Dotenbestönde der DATEV.

2. Bestreitet der StB Bonkunterlogen zu besitzen, trifFt den Mondonten
Beweislost fur die Ubergobe der Unterlogen on den StB.

3. Wird der Konkursontrog mongels Mosse obgewiesen, bleibt der
Mondont zur Geltendmochung des Herousgobeonspruchs oktiv-
legitimiert.

4. Zur Abwicklung der Geschöftstötigkeit ist die Ubertrogung der Doten-
bestönde dringend notwendig, so doß ein Zurückbeholtungsrecht
nicht besteht.

Aus den Gründen:

Den Klögerinnen steht ein Anspruch ouf die Zustim mung der Ubertrogung
der Dotenbesiönde und der Herousgobe der onderen Buchungsunter-

logen gemöß $S625 i.Y.n.667 BGB zu.

Die Klögerinnen sind ohivlegitimiert, dq der Antrog ouf Eröffnung des

Konkursverfohrens mit Beschluß des AG München - Konkursgericht- Gz.'
32 N Z3IBB und 32 N 149lBB mongels Mosse obgewiesen wurde.

Dos Steuerberotungsmondot wurde om 19.8.1987 durch die Kündigung
der Klögerinnen wirksom beendet.

Die Kündigung eines Steuerberotungsmondotes ist gemöß 9627 I BGB

iederzeitzulössig, do es sich um Dienste höherer44 die ouf Grund beson-

deren Vertrouens übertrogen werden, hondelt. Ein Kündigungsgrund wor
nicht erforderlich.

Gemöß $$625 i.V.n.667 BGB hot der Beklogte den Klögerinnen olles

herouszugeben, wos er zur Ausführung des Auftroges erholten hot.

Unstreitig hot der Beklogte die DATEV-Bestönde fur die Finonzbuch-
ho ltung der Klögerin nen von der frü her tötigen Steuerko nzlei übertrogen
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und Rechtsberotung tötig bleiben. Anders ols bei den ublichen Wetf-
bewerbsverboten fiel er olso ols Steuerberoter nichi vollstöndig ous,

sondern blieb im Gebiet des Kreises B douernd weiter prösent. Aufgrund
dieser besonderen Wettbewerbsloge hötte der Verfügungsklöger ohne
ei n zeitl ich u n beg renztes Wettbewerbsverbot kei ne Mög I ich keit g eh o b1

ungestört vom Verfüg u ngsbeklogten den übernom menen Kundensto m m

zu pflegen und neue Kunden zu gewinnen. lmmer hötte die Gefohr einer
Abwonderung der Klientel noch Ende eines zeitlich begrenzten Wett-
bewerbsverbotes zu dem olteingesessenen und mit der örtlichen Kund-

schoft beson d ers vertro uten Verf ü g u n gsbekl o gten besio nden. Bei d ieser

Sochloge erscheint dem Senot ein zeitlich uneingeschrönktes Wettbe-
werbsverbot ousnohmsweise gerechtferligt, zumol es dem Verfügungs-

beklogten nicht einseitig ouferlegtwurde, sondern ouf einerfreien Verein-

borung beruht und mit einem von beiden Porteien okzeptierten Preis

vereinbort worden ist (vgl. hierzu BGH BB 1974, 482,483). lm übrigen
wurde dem Verfügungsbeklogten io ouch kein totoles Berufsverbot ouf-
erlegt. Gewichtige Teile seiner bisherigen beruflichen Tötigkeit im Kreis B

hotte er sich ohnehin vorbeholien. Weiterverblieb ihm seine zweiie Proxis

in R (Kreis B), die er erst co.1Jo hrspöterveröußerte. Unter Berücksichtigung

oller dieser Gesichtspunkie liegt noch Auffossung des Senotes kein
\/^-^r^f{ C IOO D^D . --.-ver5lulJ gc9rJr r ü rJ(J u\Ju vur.

Dos Wettbewerbsverbot ist durch die Weiterveröußerung der Prqxis on

den Steuerberoter R nicht entfollen. Vielmehr steht es noch wie vor dem

Verfügungskloger zu, der ein rechtliches lnteresse hot, den sich dorous
ergebenden Unterlossungsonspruch geltend zu mochen. Vertroglich

verein bo rte Wettbewerbsverbote kön nen zwo r i m Einzelfo I I bei Vero uße-

rung des Geschöftes ouch ohne Zustimmung des Verp{lichteten ouf den
Neuerwerber gemöß Sg4l3, 398 BGB übertrogen werden IRGZ 132,

127 f+.; Münchener Kommentor BGB 2. Avfl., $ 399 Rdn. lB). Der Senot hot

iedoch keine Anholtspunkte dofür, do0 dies zwischen dem Verfügungs-

klöger und C so vereinbort worden ist. Vielmehr ergibt der im Proze0 vor-
g elegte Sch riftwechsel, doß d ie Vertro gspo rteien do mo ls der Auffossu n g

woren, eine Ubertrogung des Wettbewerbsverbotes ouf C könne nur

durch den Verfügungsbeklogten erfolgen, olso nicht von ihnen selbst

vorg eno m men werden. Auch i m vorl iegenden Verfo h ren hot sich kei ne d er

Prozeßporteien dorouf berufen, doß dos Wettbewerbsverbot on C wirk-
som obgeireten worden sei.

Gl Hinweis

oblektiven Hondhobung und unter obiektiver Betrochtungsweise recht-

lich einzuordnen ist. lm übrigen wor es dem Klöger ouch unbenommen,

Nebentötigkeiten ouszuüben. Ob er dovon Gebrouch gemocht hot,

konn vorliegend unerörtet bleiben. Allein die rechtliche Moglichkeit reicht

ous, um ouch diesen Aspekt bei der Verneinung des Arbeitnehmerstotus

des Klögers zu berücksichtigen. Auch noch der Verkehrsonschouung
(vgl. dozu BAG EzA Nr. 30 zu $6ll BGB Arbeitnehmerbegriffl ist ouf den

Grod der persönlichen Abhöngigkeit des Dienstuerpflichteten obzu-

stel len, d os hei0t o uf den Grod der Ei n g I iederu n g des Dienstuerpf I ichteten

in eine eventuelle Arbeitsorgonisotion des Dienstberechtigten (BAG EzA

Nr. 26 zu $ 6ll BGB Arbeitnehmerbegriff). Wenn ober, wie vorliegend, der
Klöger den Umfong und die Zeit seiner Dienst im wesentlichen selbst

bestimmen konnie und eine bestimmte Anzohl von Wochensfunden nicht

leisten mußie, donn konn von einer persönlichen Abhöngigkeit des

Klögers keine Rede sein (siehe ouch LAG Köln v. 23.3.1988, LAG E Nr. Z
zu $6ll BGB Arbeiinehmerbegriff hinsichtlich einer bei einem Steuer-

beroter tötigen Steuerfochgehilfin, die Steuererklörungen on selbsi

gewöhlten Togen erledigt)..."

Eine Neuerscheinung von Eggesiecker, Honoror für Steuerberotung, ist

im Stollfuß Verlog (1408 S.,l989l erschienen.

Eggesiecker kommentiert umfossend die Froge des Honorors {ür Sieuer-

berotungsleisiungen, gleichgültig ob diese von Steuerberotern, Wirt-
schoftsprüfern oder Rechtsonwölten erbrocht werden. Der Honoror-

kommentor zeichnet sich durch eine übergreifende Kommentierung oller
Vorschriften ous, die durch Honororfrogen ongesprochen werden.

Die im Mittelpunkt stehende umfongreiche Kommeniierung der
StBerGebVwird desholb ergönzt durch Teilkommentierungen zu folgen-

den Gesetzen: BGB, BRAGO, FGO, GKG, Kostenordnung, Rechis-

berotun gsgesetz, Strofgesetzbuch, Strofprozeßordn u n g, Verwo liungs-

gerichtsord n u n g, Zivilproze$ord n u n g, Gesetz ü ber d ie Entschö d ig u n g

von Zeugen und Sochverstöndigen.

Ein umfongreiches Streiturert-ABc hilft bei der Gebührenberechnung im
sieuerlichen Rechtsbehelfsverfo h ren.
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Abfindungsvergleich
- Anwoltskosten

Abtretung
- d. Steuererstottungsonspruchs
: geschöftsmö0ige - $46.4 AO

Allgemeine Auftrogsbedingungen d.Wp
- Ausschlußfrist, $ 9 Abs. 3 Nr. I

Allgemeine Versicherungsbedingungen

- wissentliche P{lichtverletzung

- wirksome Vereinborung

Anderkonto
- des Notors

- Verrechnung mit Gebührenforderung

Anlogeberotung
- lmmobilienkouf l9B0

- Liquiditötsbelostung

- Pflicht zur -
- Prognosen

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Risikobeurteilung d. Anlegers

- Schoden

Auskunftsvertrog
- stillschweigender Abschluß

- Veriöhrung

- Werkvertrog

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspf licht d. SIB/Wp/RA
- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: eigene Sochkunde, Zohnorzl
: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn
: Nochbeorbeitungsouftrog on Kollegen

Berichtigung ($lZ3 1,2 AO)
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z StPO
- Buchholtungsunterlogen

Beweislost, s. ouch Dorlegungslost
- Belehrungsp{licht

- Buchungs{ehler

Bilonzerstellung

- Dritthoftung

- Grundstücksbewertung, ln{ormotion
d. Mondonten

- Tesiot

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdoten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,
s. quch Beweislost

- Buchungs{ehler

DATEV-Doten

- Herousgobepflicht

- Ubertrogung ouf Kollegen

- Vernichiung von -

89, 2

89, t9t

89, 94

89, t56
89,194

89, 50
(LS}

89, 72
(LS)

89, 22

89, 12

89, 25
89, t25,130

BB, 22

89,2,36

89, 95

89, 36
{LS)

89, 30

Dritfhoftung
- Anwoltsvertrog

- Bilonzerstellung

- Sochwolterhoftung

- ous Testot

Erfolgshonoror

Freie Mitorbeiter
- Abgrenzung Arbeitnehmer

Frislenkontrolle
- Ausgongskontrolle, Fristenkontrollbuch

- Arbeitsgerichtsverfo h ren

- Brief umschlog, Zustellungsdotum

- Form d. Fristnotierung

- Fristenkontrollbuch

- Fristversöum nis, unverschuldete
: Anweisung on Bürokroft
: mündl. Anweisung
: bei Beförderung der Post durch Hilfskrafte

- Nichtobgobe eines Schriftsotzes

Herousgobepflicht d. StB
s. o. Zurückbeholtungsrechf
- d. DATEV-Doien

- Konkurs d. Mondonten

Honororonspruch
- bei Anschlu0konkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen

- Dotenübertrogung, S32 SiBGebV

- Erfolgshonoror

- Gebührenrohmen
: neue Umsotzsteuererklörung

- Gegenstondswert
: Anerkennungsverfohren {.

StB-Gesellscho{t

- Honororyorschu0, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unterschrift

- Pouscholhonoror, $ 14 StBGebV

- Rückforderungsonspruch gBi2 BGB

- Sochverstöndigengutochten

- des Wirtschoftsprüfers
: Anwendung der StBGebV

- Zeitgebühr

lnvestitionszuloge
- für Teilherstellungskoslen

Kousolitöt
- wirtschoftliche Vorteile bei

steuerlichen Nochteilen

Klogeschrift
- ordnungsgem. Unterschrift

Konkursverwolter, Hoftung des

- Betriebsfortführung

- Unterrichtung über wirtschoftl. Loge

- Verteilungsverfohren bei Mosseschuld,
neue Rechtsprechung

Kosten d. FG-Prozesses

- Kostenp{licht d. SrB.

Kündigung des Mondots
- ous wichtigem Grund

lohnsteuerhilfeverein
- Berotun gsstel lenleiter, Steuerfoch gehilfe
: Holbtogstötigkeir, S23 Abs.3 StBerG

89, 3

89, 95
89, 3
89, 9s

89,145

89, 33
89, 34
89, 41

89,
89,
AO

89,
89,
89,

Wettbewerbsverbot bei Ubertrogung
einer Steuerberqlungsprqxis
(OLG KoblenzUrI.v.g.5.l9BB - 5 U 700/BB - StB 1989, 190)

89, 72,196

89, 73
89, 73
89, 73
89, 36

tLs)

89, 36
(LSl

89. s0
{LS)

89,36,73

89, 42
89, 89
89, 89

94
72
66
67
66

66
69
66
69

B9

B9

89,
89,
89,
89,
89,

89,
89,
89,
89,

89,
89,

89,145
89, I t6

Leitsötze:

l. Eine bei der Veröußerung einer Steuerberoterproxis vertroglich ver
einborte örtliche, zeitliche und gegenstöndliche Beschrönkung der
Berufsousübung des Veröußerers, mit dem ihm ein totoles Berufsverbot

ouferlegtwird, ist in der Regel noch $ l3B BGB sittenwidrig und desholb

nichtig.

2. Ein zeitlich unbegrenztes Wettbewerbsverbot konn im lnteresse des

Erwerbers donn noch gerechtfertigi sein, wenn sich der Veröußerer

seine bisherige Berufsousübung ouf bestimmten Tötigkeitsgebieten
(hier' ollgemeine und steuerliche Rechtsberotung) oder ouf bestimmte

Mondontengruppen vorbeholten hot.

Aus den Gründen:

Dos Wettbewerbsverbot verstößt nicht gegen S l3B BGB. Noch herr-

schender Rechtsprechung ist bei einerfreiberuflichen Tatigkeitwie der des

Rechtso nwo ltes, des Wirtschoftsprüfers, o lso o uch des Steuerberoters,

eine vertroglich vereinborfe örtliche, zeitliche und gegenstöndliche

Beschrönkung der Berufsousübung nur in begrenztem Umfong zulössig.

Wettbewerbsklouseln sind donoch nur donn slotthoft, soweit ein schüF

zenswertes Bedrüfnis dofür besteht, den Teil dovor zu schüizen, doß der
ondere die Erfolge seiner Arbeit illoyol verwertet oder sich in onderer

Weise die Freiheit der Berufsousübung mißbröuchlich zunutze mocht
(BGH NJW 1986, 2944, 2945t.

Noch Auffossung des Senots ist dos hier zu beurteilende Wettbewerbs-

verbot zwor einschneidend, ober gerode noch vertretbor. Es ist nicht zu

verkennen, doß insbesondere die fehlende zeitliche Begrenzung des

Verbotes den Verfügungsbeklogten gonz erheblich in seiner Berufsous-

übung einschrönkt. Dos wor hier iedoch zum Schutz der berechiigten

lnteressen des Verfügungsklögers ousnohmsweise erforderlich. Der

Verfügungsbeklogte hotte sich nömlich vertroglich eine Fortsetzung seiner

bisherigen Tötigkeit ouf bestimmten Gebieten ousdrücklich vorbehqlten.

Einen kleineren Kundenkreis betreute er uneingeschrönkt weiier. Ferner

unterhielt er im Nochborkreis ein weiteres Steuerberoterbüro und durFte

ouch im Londkreis B ouf dem Gebiet der ollgemeinen Steuerberotung

89, 34
89, 34
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89,
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Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl ll/89 Mondontengelder
- Anderkonto des Notors

- Verrechnung mit Gebührenforderung

Mondontenunterlogen
- Beweislost d. Ubergobe

- Rückgobe der -
Miwerschulden
- Risiken bei Kcpiiolbeieiligung

- Rundschreiben d. StB

- überlegene Sochkunde d. StB.

Nochbesserung

- Kosten der -, $ 633 Abs. 3 BGB

Notor
- Anderkonto

- Belehrungsp{licht
: über Versteuerung eines Spekulotionsgewinns

- Dorlehensouszohlung ohne ersirongige
Grundschuld

- Eigenverontwortlichkeit

- Erteilung einer vollstreckboren Ausfertigung
: Prüfung moterieller Frogen

- Hinzuziehung von Mitorbeitern

Proxiswert
- Abschreibung eines erworbenen -
- 10iöhrige Umsoizbeieiligung, Bewertungsrecht

Prospehhoftung
- d. Treuhönders

- Veriöhrungsbeginn

Provisionsgeschöfte

- Versicherungsschutz

Rechtsonwolt

- Fristenkontrolle, Arbeitsgerichtsverfohren

Rechtsbeistond

- Konkurs des -
- Sozietöt mit Anwoltsnoior

- Zuverlossigkeit

Rechtsberotung/Rechlsbesorgun g

- Geschöftsmößigkeit

- Kreditberotung

- Pflicht zur Hinzuziehung eines RA

- Sonierungsverhondlungen

- durch Steuerberoter 89, I

- durch Wirtschoftsprüfer
: Abfossung d. Koufuertroges
: Verkoufsverhondlungen

Rundschreiben d. StB

Sochwolterhoftung

Sochverslöndiger
- Abweichung von Sochverstöndigengutochten

Schoden

- Anlogeberotung

- Anwoltskosten b. Abfindungsvergleich

- bei Fomilienuniernehmen

- Geldbuße/-stroie

- erstrongige Grundschuld

- bei verbundenen Unternehmen

- unrechtmöfl iger Vermögensvorteil

Sozietöt
- Anwoltsnotor u. Rechtsbeistond

- Außenprü{ung d. unzustöndiges FA

- Gewinnfeststellungsbescheid on einen Sozius

- Gewinnfesistellungserklörung

Sleuerberoter
- Einirogung im Hondelsregister

Steuerberoter-GmbH
- Berufsbezeichnung,,Steuerberoter"

eintrog u ngsfö hig

- eines Beru{sverbondes

Steuerberotungsgesetz

- $23 Abs.3
: Holbtogstötigkeii

- s57
: Wirtscho{tsberotu n g,

An logenem pfeh lu ng

Steuerberotun gsvertrog

- Au{lösung des -
: fristlose Kündigung

- lnholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoien
* Möngelbeseiiigung

- Pflicht zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Steuergestoltungsberotung

- wegen Anderung der Steuerrichtlinien

- Berotung zu gesetzeswidriger Proxis

- Einbringung einer Einzeliirmo in eine GmbH

- unentgeltliches Wohnrecht

Steuerverkürzung, $378 AO
- durch Steuerberoter

Treuhönder

- Anderkonio des Notors

- Bouherrengemeinscho{1 zusto nde gekom mene

09

89, 156 - Belehrung über steuerl. Risiken

89, 172 : Wissensvorsprung d'TH

144
t44
r54
144
r54
145
145

- Honororonspruch d. -
- 

L^i [,{i^.J^^,,^l^^IlÄ^1"^

- Plonungsönderung

- Prospekthoftung d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen

- Schoden

89, 50
89, 72

89, IB4

89, tB9
89,189

89,50, 73
{ts)

89,185
89, 73

89, I 16

89, 50
(LS)

89,102
89,102
89, 94

89,122
89, 72

89,144

84

B4

89,
89,

Anmerkung:

Für diese nur ouf einer holben Seite begründete Entscheidung des OLG
Homm gilt der Erfohrungssotz: Ubedreibung veronschoulicht.

Dos Steuerberoiu n gsmo ndot zeich net sich d u rch eine lo n gfristige Zuso m-

menorbeit mit dem Mondonten ous. Höufig kommt es wöhrend des
Mondots zu Anderungen von Steuergesetzen. Der Steuerberoter konn
noturgemöß nicht ieden Mondonten in einem Gespröch dorüber infor-
mieren, doß erz. B. dos Kindergeld nunmehr beim Arbeitsomt beontrogen
soll. Er muß desholb noch Wegen suchen, einfoche, zum Teil ouch bereits
in den Mossenmedien behondelte lnformotionen on den Mondonten
weiterzuleiten. Als ,jlronsporfmittel" bedient er sich hou{ig des Mondon-
tenrundschreibens.

Grundsötzlich konn der Steuerberoter dorouf vertrouen, doß der
Mondont seine Briefe und Rundschreiben nicht wie unbestellte Postwurf-

sendungen vernichtet, sondern sie zur Kenntnis nimmt.

Dies entspricht dem Chorokter des Steuerberotungsmondots - einem ouf
Do uer o n gelegten Verlro uensverhö ltnis m it gegenseitigen lnformotions-
pflichten.

Der Bundesgerichtshof erkennt - im Gegensotz zum OLG Homm - die
Bedeutung von Mondontenrundschreiben on. Er hot in einer Entschei-

dung, die zur Zurückweisung on ein OLG führte, dem Senot oufgegeben
zu prüferr, o[:r die Morrdurtlerrbriele des Sleuerl-rerc;lers die errtsclrei-

dungserheblichen Einzelfrogen konkret ongesprochen hötten (Urt.v.

25. 2.19 87, Gllg B7,l B0 : Vers R 19 87, 688 :WM i 9BZ 7 23 : N JW RR I 98 Z
13771. Der BGH ist demnoch offenkundig derAuffossung, doß Mondon-
tenrundbriefe grundsötzlich nicht ols unerbetene Postwurfsendungen
onzusehen sind, die von den ,,meisten Mondonten weggeworfen
werden'j

Fozil:

Der Steuerberoter schuldet eine konkreie und follbezogene Belehrung.
Diese konn beieinfoch gelogerten Sochverholten ouch - im Gegensotz
zur Auffossung des OLG Homm - in einem Mondontenrundschreiben
erfolgen.

Skepsis istgegenüberden meisten kouflich zu erwerbenden Mondonten-
rundschreiben ongebrocht: Diese stellen in der Regel zu hohe Anforde-
rungen on dos Know-how des Mondonten. Sie sind höufig ouch derortig
umfongreich, doß mon nicht mehr von einer follbezogenen lnformotion
sprechen konn.
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- Versicherungsschutz

Unterschrift

- Honororrechnungen

- Klogeschrilt

Veriührung, $12 VVG
- Beginn

- Veriöhrungshemmung, 512 ll

Veriöhrung,$51 BRAO
- Anologie zu $ 852 Abs. 2 BGB

- Wiederholung der Einrede

Veriöhrung ($68 StBerG, $51 o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

und Veriöhrungsvorschrift {Sekundöronspruch)
: Anloß zur Prüfung u. Belehrung
: Beginn d. Belehrungsp{licht
: keine Belehrungspflicht

- Kenntnis d. Fehlers und d. Veriöhrungsloge

- Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift
: Mondotsende
: Nochbeorbeitungsouftrog on Kollegen
: schuldhofte Verletzung der -

- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Fesisetzungsveriöhrung
: Betriebsprüfung

ollgemein

5
EJ

IJ

89,
89,
89,
89,

/l

OB

OB

OB
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: Folgeschöden
: Kopitolonloge
: Koufvertrog
: Konkurs
: Verlust der Zb-AfA
: Zohlung d. Steuer

Veriöhrung, Schodenersotzonspruch
{551o WPOI
- vorvertrog licher Regreßonspruch

- Steuerberotung d.,,N u r-Wirtschoftsprüfer"

Verlöhruns (S638 BGB)

- Mongelfolgeschoden

Verlöhrung, $852 BGB, 82 KO
- Kenntnis des Vertreters

- Veriöhrungshemmung, $ 852 Abs. 2 BGB
:,,Einschlofen" von Verhondlungen
: Meinungsoustousch

Verschulden

- durch Kollegiolgerichtsentscheidung

Verschwiegenheit
- Konkurs d. Mondonten

- im Kündigungsschuizprozeß

Versicherungsschutz

- Anerkenntnisverbot

- Anzeigepf lichtverletzung

- Bindungswirkung d. Hoftp{lichturteils

- wissentl. Pf lichverletzung
: verdeckte Provisionsonnohme
: Zohlung vor Fölligkeit

- Relevonzrechtsprechung

- Trennungsprinzip Hoftpf licht-/Deckungsproze0

- Treuhondtötigkeit

- Veriöhrung, S12 WG
Vollmocht
- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung

Vorvertro g licher Reg reßonspruch

- Veriöhrung des -
Weltbewerbsverbot
- Sittenwidrigkeit

- noch Ubertrogung d. Proxis

Wiedereinsetzung
- Büroversehen d. Stb/Wp/RA
: Hilfskrafte
: Nichtobgobe eines Schri{tsotzes

- Fristenkonirolle
: Anweisung on Bürokroft
: im Arbeitsgerichtsverfo h ren
: Brief umschlog, Zustellungsdotum
: Form d. Fristnotierung
: Fristenkontrollbuch

- Fristwohrung
: durch Hilfskröfte

- Gloubhoftmochung
: eidesstottl. Versicherung

Wi*schoftsprüfer
- Befongenheit, S3l9 HGB

- Verdocht d. Vermögensverfolls

Wp-GmbH
- Durchgriffshoftung d. Geschöftsführers

Zurückbeholtungsrecht
- on Arbeitsergebnissen

- Beweislosl

- on DATEV-Doten

- on Houptobschlußübersicht und
Um buchungsliste

- Konkurs des Mondonten

Zustellung

- on SiB oder Mondonien

BGH v. 19.3.1987 - |XZR166/86

BGH v. 10. 8.1987 - NotZ 4/87
: NJW l9BB,20B

BGH v. 13.l.l9BB - lVoZBl3/87
BGH v. 28.1.1988 - lXZRl02/87
:WM1988,472
BGH v. 3.2.1988 - lVo ZR 196/86
: StB l9BB, 312

BGH v. 11. Z. 1988 - ll 7R 232/87
: BB l9BB,1992
: NJW 1989,293
:WuB IVA 9276BGB l.BB Huff
: ZIP 1988, l58l
: WM l9BB, 1535
: Jub1989,324
BGN v.27.9.1988 - lX ZR 4/88

: EWiR $676 BGB 2/88,11,91 {Medicus)
:ZtP 1988,1464
: WM 1988, 1685
: NJW-RR 1989,150

BGH v.28.9.1988 - lVo ZR45/87
: VersR 1988,1275: WM 1988, 1636
:WuB IVA 96751,89r Sturmhoebel

BGH v. lB.l0.l9BB - Xl ZR l2lBB
: VersR 1989,375
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:ZlP 1988,1573
: WM l9BB, 1B3l
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: WM l9BB, 1755
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: WuB lV A $ 662 BGB 1.89 Sturmhoebel
: DSIR 1989, 259

BGH v. l0.ll.l9BB - lX ZR 3l/BB
: WM 1988. 1853

BGH v. 13.12.1988 - lXZR26/88
: INF 1989,166
: StB 1989, 122

BGH v. 15.12.1988 - lX ZR 33/88
BGH v.20.12.1988 - lX ZR 88/88
: WM 1989,450

9GNv.21.12.1988 - Vlll ZRB4/BB

BGH v. 21.12.1988 - VlllZB 35/88
BGH v. 26.1.1989 - Xl ZR 8l/88
BGH v. 14.2.1989 - Xl ZR l4lBB

BoyOLG Beschl.v. 17.9.1987

- BRes.3 276/87
: AG l9BB, lB

OLG Celle v. 12.l0.l9BB - 3 U 278/87

OLG Düsseldorf v.26.5.1987 -21U 259/86
OLG Düsseldorf v. 27.9.1988 - 4 U 245 / 87
OLG Düsseldorf v. 28.11.1988 -18W 62/88
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89,145
89, 28

89, 89

B? r33

82 r33

89,104

B? 50
{LS}

89, 5r
89,2, 5t

89,145

89, IB7
89,187

89,166

89,166

BB, 22
89, 72,122

89,145

89, 37
89, rB9
89. r89

BB, 22

89, 50
{LS)

89, 72

89,166
89, 33

89, 34

89, 3

89, 99

89, 95

89, 37

89, 94

89, 109

89,123
89, 72

89, 22

Hoftung des Steuerberolers
- Versendung von Rundschreiben on Mondonten
- Pflicht zur Kenntnisnohme

- Anmerkung
(oLG Homm Ufi.v.28.4.1989 - 25 U 253188)

B4

84
89
B9

Leitsötze (d.Verf.),

l. Rundschreiben des Steuerberoters müssen vom Mondonten nicht
gelesen werden (bestr. o.A. BGH Gll9B7,lB0 : VersR 87,688:
WM BZ 723; LG Tübingen DSIR ZB, 624; lG Koln DSIR 85, 354).

2. Die Nichtbeochtung von StB-lnformotionsbriefen begründet nichi den
Einwond des Mitverschuldens des Mondonten.

Zum Sochverholt:

Der Steuerpflichtige hotte versöumt, rechtzeiiig einen Antrog ouf lnvesti-

tionszuloge für l9B3 zu stellen. Die Hoftung des Steuerberoters wor dem
Grunde und der Höhe noch unstreitig. Offen wor die Froge, ob dem

Mondonten gegenüber der Einwond des Mituerschuldens bei der Ver-

söumung der Frist erhoben werden konnte. Der Steuerberoter hotte in
einem Rundschreiben über okiuelle Frogen des Steuerrechts ouf den
Term in zu r Stel I u n g des I nvesiitionszu lo gen o niro gs h in gewiesen.

Aus den Gründen:

Die Berufung des Beklogten istzulössig ober nicht begründet. Die Klögerin
hotte oufgrund des zwischen den Porteien bestehenden Vertrogs
Anspruch ouf individuelle Beorbeitung ihrer konkreten Steuerfrogen.
Allgemein geholtene Rundschreiben, in denen generell ouf oktuelle
Entwicklungen im Steuerrecht hingewiesen wird, können den Beklogten
nicht entlosten. Derortige Rundschreiben sind für den Mondonien keine

follspezifische lnformotion. Die meisten Mondonten dürFten derortige
Mitteilungen ungelesen wegwerfen. Keinesfolls sind sie unterdem Aspekt
eines eventuellen Miverschuldens geholten, derorlige Rundschreiben
doroufhin durchzulesen, ob sich dorous für ihren Foll etwos Konkretes

ergibt. Uberdies zeigt gerode dos konkrete Rundschreiben, doß der
Beklogte über den Anirogstermin Bescheid wuDte, womit die Klögerin
dorouf vertrouen durFte, erwerde ihn einholten. Alles ondere liefe ouf eine
Pflicht der Klögerin hinous, den Beklogten dorouf hinzuweisen, sich on
seinen eigenen Roi zu holten, wos offenkundig nicht erwortei werden
konn.
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Gl Leitsöfze

Anerkennung einer Steuerberotungsgesellschoft

Einer Sieuerberotu ngsgesel lschoft, d ie von einem Berufsverbo nd g eg rü n-

det wird, um die bisher von diesem seinen Mitgliedern geleisiete Steuer-

berotungsiötigkeit zu übernehmen, ist die Anerkennung zu versogen.
(BFH Ud.v.]4.3.1989 - Vll R 46/88, Sreuer-Telex 22331

Verschwiegenheitspflicht im Kon ku rs des Mo ndo nten

Zur Entbindung des früher für den Gemeinschuldner tötigen Anwolts von

der Schweigepflicht genügt es nicht, wenn nur der verbliebene Rest-

vorsto n d u nd der Kon ku rsvewo lter enisprechende Verschwiegen heits-

entbindungserklörungen obgeben. Solche Erklörungen müssen vielmehr
von sömtlichen Orgonmitgliedern obgegeben werden.
(OLG Fronkfurt Urt.v.6.4.l9BB - 19 U137/86, WM 1989,llzll

Berufsbezeich nun g,,Steuerberote/' im H o n delsregister

Die Berufsbezeichnung,,Steuerberoter" des Prokurisien einer Steuer-

beroiungsgesellschoft ist in dos Hondelsregisier einzutrogen. $40 Nr.4
und $43 Nr.5 HRV stehen der Eintrogungsföhigkeit nicht entgegen.
(LG Augsburg Beschl.v.23.3.l9B9 - 3 HK T 215/89 rkr., WM 1989,1099: StB 89,1931

Steuergeheimnis im Kündigungsschutzprozeß

Wird einer in einer Steuerberoterproxis ongestellten Buchholterin wegen
behoupteter Fehlleistungen ordentlich banr. oußerordentlich gekündigt,
so hot der Arbeitgeber die Fehlleistung zu belegen, ohne sich ouf dos
Steuergeheimnis seiner Mondonten berufen zu können. Die Normen über
die Strofborkeit einer Verletzung des Steuergeheimnisses sind nicht
geeignet, die ousdrÜcklich in $l Abs. 2 solz 4 KSchG ongeordnete
Dorlegungs- und Beweislostverteilung zu öndern, zumol dem Arbeitgeber
durch Einholung von Einverstöndniserklörungen seiner Mondonten der
Vortrog detoillierter Pflichtverletzungen in einer gegebenenfolls ($52

Solz 2 ArbGG) nichi öffentlichen Sitzung des Arbeitsgerichts möglich
wöre.
{ LAG Niedersochsen U rt. v. 15. 3. 1988 - 2 Sa 1109 / 87, NWB 1988, 1903)
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Hoftung des Steuerberolers
- Versendung von Rundschreiben on Mondonten

- fflicht zur Kenntnisnohme

- Anmerkung
(OLG Homm Urt v.28.4.1989 -25U2531881

Wettbewerbsverbot bei 0bertrogung
einer Sleuerberotungsproxis
(OLG Koblenz Urt.v.9.5.1988 - 5 U 700/881

Steueöerofungsvertrog
- Herousgobepflicht von Dotenbestönden der DATEV
* Zurückbeholtungsrecht

- Anmerkung
ILG München Urt v.l0.5.l988 - 23 O l8 673/871

Honorqrforderung des Steuerberoters
- Abtretung von Steuererslottungsonsprüchen

- Anmerkung
(BFH Urt v 30.8.1988 - Vll R 1491851

Honoror des Wirtschoftsprüfers
- Steuerberotu n gstötig keit

- Rückforderung gezohlter Honorore

- Allgemeine Auftrogsbedingungen
IOLG Homm Un.v.22. 6.1988 - 25 U 174 / 87l,

Sfeuerberotungsbüro
- Freier Mitorbeiter oder Angestellter
{LAG Berlin Urr.v.29.5. 1989 - 9 Sol7l89,9 So 35/891
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